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Neuss/Grevenbroich, 31.03.2014  
 
An die   
Mitglieder des Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz 
 
nachrichtlich: 
An die  
stv. Mitglieder des Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz  
und die Kreistagsabgeordneten,  
die nicht dem Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz angehören 
 
An den Landrat und die Dezernenten 
 

Einladung 
zur 5. Sitzung 

des Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und 
Katastrophenschutz 

(XV. Wahlperiode) 

am Dienstag, dem 25.02.2014, um 17:00 Uhr 

Kreishaus Grevenbroich 
Kreissitzungssaal (1. Etage) 

Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich 
(Tel. 02181/601-2171 und -2172) 

TAGESORDNUNG:  
 

Öffentlicher Teil: 
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Beschlussfähigkeit 
 

   
 2.   Novellierung des Rettungsgesetzes NRW 

Vorlage: 32/3149/XV/2014 
 

   
 3.   Rettungsdienstliche Versorgung der Gemeinde 

Rommerskirchen 
Vorlage: 32/3150/XV/2014 

 

   
 4.   Novellierung des Feuerschutzhilfeleistungsgesetzes NRW 

Vorlage: 32/3151/XV/2014 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  31.03.2014

32 - Amt für Sicherheit u. Ordnung 

Sitzungsvorlage-Nr. 32/3149/XV/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- 
und Katastrophenschutz 

28.01.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Novellierung des Rettungsgesetzes NRW 
 

Sachverhalt: 

Die Verwaltung hatte in der Sitzung des Ausschusses am 15.01.2013 ausführlich über die 
angestrebte Novellierung des Rettungsgesetzes NRW berichtet. Der vom Vorstand des 
Landkreistages NRW in seiner Sitzung am 20.09.2011 erstellte diesbezügliche 
Forderungskatalog ist nochmals als Anlage beigefügt. 
 
Da die Frage der Vergabe rettungsdienstlicher Leistungen einen Kernpunkt der angestrebten 
Novelle des Rettungsgesetzes NRW berührt und die rechtlichen Konsequenzen noch nicht 
zuverlässig und belastbar zu beurteilen sind, hat das federführende Gesundheitsministerium 
des Landes entschieden, ein weiteres Vorgehen im Rahmen der Novelle bis zur 
europarechtlichen Entscheidung auszusetzen.  
 
Inzwischen zeichnet sich ab, dass es im Rahmen der Novellierung der europarechtlichen 
Vergabe-Richtlinien eine Bereichsausnahme für den Rettungsdienst sowohl für das 
Konzessions- als auch für Submissionsmodell geben wird. Das Plenum des Europäischen 
Parlaments hat der Bereichsausnahme am 15.01.2014 zugestimmt. Der Landkreistag NRW 
geht davon aus, dass auch der Ministerrat in seinen Sitzungen am 20. oder 21.02.2014 der 
Bereichsausnahme zustimmt. 
 
Die bisher vom Gesundheitsministerium NRW vertretene Rechtsauffassung, dass trotz der zu 
erwartenden europarechtlichen Bereichsausnahme vor einer Umsetzung in nordrhein-
westfälisches Recht erst auf der Bundesebene das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen novelliert werden müsse, lässt sich nach den Ausführungen 
des Landkreistages NRW nicht halten. 
 
 
 
Anlagen: 

ErläuterungNovellierungRettGAnlage 
ErläuterungNovellierungRettGBereichsausnahme 

Ö  2
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Internet: http://www.lkt-nrw.de 

 

Novellierung des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung 

und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) 

 

Forderungen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

 

(Beschluss des Vorstandes des Landkreistages Nordrhein-Westfalen vom 20.09.2011) 

 

Infolge der den Rettungsdienst betreffenden neueren Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs (EuGH), des Bundesgerichtshofs (BGH) und des Oberverwaltungsgerichts für 

das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) und auf Grund der fachlich-technischen wie  

-organisatorischen Fortentwicklung der rettungsdienstlichen Praxis ist es dringend erforder-

lich eine Grundüberarbeitung des RettG NRW durchzuführen, die vor dessen Außerkrafttre-

ten am 31.12.2012 (vgl. § 31 Satz 2 RettG NRW) gesetzeswirksam werden muss. Dabei 

muss es im Interesse der Fortführung und Fortentwicklung eines qualitativ hochwertigen 

Rettungsdienstes und Bevölkerungsschutzes in Nordrhein-Westfalen oberstes Ziel sein, die 

vorhandenen Strukturen unter Verstärkung ihrer Effizienz modernisierend zu vereinheitli-

chen und die notwendige Verzahnung von Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz auf eine 

neue Ebene zu stellen. 

 

Eine Novellierung des RettG NRW muss daher aus Sicht des Landkreistages Nordrhein-

Westfalen Anforderungen in folgenden 10 Punkten gerecht werden: 

 

1. Vereinheitlichung der Trägerschaft der Rettungswachen bei Berücksichtigung der 

Interessen der kreisangehörigen Gemeinden 

2. Effizienz des Rettungsdienstes durch Zusammenfassung von Rettungsdienst, Notfallret-

tung und Krankentransport stärken 

3. Aufschaltung des Notrufs 112 auf die Leitstellen der Kreise 

4. Sicherung der Notarztgestellung 

5. Führung rettungsdienstlicher Einsätze 

6. Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes 

7. Intensivtransportwagen rechtlich verankern und weitere technische Entwicklung durch 

dynamische Auffangklausel absichern 

8. Ärztlicher Leiter Rettungsdienst 

9. Vorkehrungen für MANV-Konzepte 

10. Rückführung des in § 19 Abs. 6 RettG NRW enthaltenen Bestandsschutzes auf das 

verfassungsrechtlich gebotene Maß 

 

Ö  2
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Hierzu gilt im Einzelnen: 

 

1. Vereinheitlichung der Trägerschaft der Rettungswachen bei Berücksichtigung 

der Interessen der kreisangehörigen Gemeinden 

 

Die Vorschrift des § 6 Abs. 2 RettG NRW sollte inhaltlich in § 9 RettG NRW (Rettungswa-

chen) überführt werden, um den Rettungsdienst als integralen Bestandteil des Bevölke-

rungsschutzes im Sinne der einheitlichen Trägerschaft der Kreise/Städteregion und kreis-

freien Städte für die Rettungswachen fortzuentwickeln. Der Betrieb der Rettungswachen 

sollte davon jedoch nicht berührt werden. Geschehen könnte dies durch Streichung des 

derzeitigen § 6 Abs. 2 RettG NRW bei folgender Neufassung des § 9 RettG NRW: 

 

(1) Rettungswachen werden von den Kreisen/der Städteregion, den kreis-

freien Städten und den Großen kreisangehörigen Städten betrieben. Mittle-

re kreisangehörige Städte betreiben Rettungswachen, soweit dies im am 

01.01.2012 geltenden Bedarfsplan festgelegt ist. Die Großen und Mittleren 

kreisangehörigen Städte führen insoweit neben den Kreisen/der Städtere-

gion und den kreisfreien Städten in deren Eigenschaft als Wachenträger 

rettungsdienstliche Aufgaben durch. 

(2 1) Die Rettungswachen halten die nach dem Bedarfsplan notwendigen Ret-

tungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit und führen die Einsätze durch. 

Auf Anweisung der Leitstelle haben die Rettungswachen auch Einsätze außerhalb ih-

res Bereiches durchzuführen. 

(3 2) Bei dem Neu-, Um- oder Erweiterungsbau von Krankenhäusern haben die 

Träger des Rettungsdienstes darauf hinzuwirken, daß die Belange des Rettungs-

dienstes berücksichtigt werden. 

 

 Begründung: 

 § 6 Abs. 2 RettG NRW sieht zurzeit vor, dass die Großen kreisangehörigen Städte neben 

den Kreisen im kreisangehörigen Raum Trägerinnen von Rettungswachen sind. Darüber 

hinaus sind Mittlere kreisangehörige Städte Trägerinnen von Rettungswachen, soweit sie 

aufgrund des Bedarfsplanes Aufgaben gemäß § 9 Abs. 1 RettG NRW wahrnehmen. Diese 

eigentlich neben dem Grundsatz der einheitlichen Trägerschaft des Kreises als Ausnah-

mevorschrift konzipierte Klausel hat inzwischen zu einer Anzahl von Wachen in Träger-

schaft kreisangehöriger Gemeinden geführt, die in Verkehrung des Regel-Ausnahme-

Verhältnisses zu erheblichem bürokratischem Aufwand und insbesondere zu einer Un-

übersichtlichkeit für die Bürgerinnen und Bürger führt, da auch die Gemeinden als Träge-

rinnen von Rettungswachen jeweils eigene Gebührensatzungen zu erlassen haben. Der 

Rettungstransport zu Krankenhäusern aus verschiedenen Teilen des Kreisgebiets muss 
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damit zu erheblich differierenden Gebührensätzen erfolgen: Für Bürgerinnen und Bürger 

ist es jedoch nicht verständlich, warum Rettungstransporte unter sonst gleichen fachli-

chen wie entfernungstechnischen Anforderungen verschiedene Kosten aufwerfen. Auch 

im Rahmen der notwendigen Verhandlungen mit den Kostenträgern nach § 12 Abs. 3 und 

Abs. 5 RettG NRW kann der kreisangehörige Raum im Gebiet des Trägers des Rettungs-

dienstes nicht einheitlich auftreten. Dies erschwert nicht nur die Verhandlungen, sondern 

führt insbesondere zu höheren Kosten. Auch eine flächendeckende Optimierung der Be-

rücksichtigung von Spitzen- und Sonderbedarfen ist mangels einheitlicher Verfügbarkeit 

über die Rettungsmittel im Kreis nicht möglich. Gleiches trifft auf die unterschiedlichen 

Qualitätsstrukturen, die Gerätebeschaffung, die Notarztfortbildung sowie die Fortbildung 

des nichtärztlichen Personals zu. Hier muss dem Träger des Rettungsdienstes eine klare 

Entscheidungs- und Weisungsbefugnis zukommen. Gerade in den letzten Jahren ist – 

angesichts des Ärztemangels – der mit dieser Aufgabenzersplitterung einhergehende 

Nachteil zum Tragen gekommen, dass sich innerhalb des Zuständigkeitsgebietes eines 

Trägers des Rettungsdienstes eine Konkurrenz zwischen verschiedenen Trägern von Ret-

tungswachen um Notärzte ergeben hat, die zu exorbitanten Entwicklungen bei den ge-

zahlten Vergütungen führt. Eine neue Qualität schließlich erhält das Problem angesichts 

der Tatsache, dass Vergaben im Bereich rettungsdienstlicher Leistungen nur dann die 

Belange des Bevölkerungsschutzes im Sinne von Eignungs- oder Zuschlagskriterien be-

rücksichtigen können, wenn die Trägerschaft über die Rettungswachen in derselben Hand 

liegt wie die Trägerschaft des Bevölkerungsschutzes: Liefe die derzeitige, zersplitterte 

Struktur unverändert weiter, würde der Bevölkerungsschutz im kreisangehörigen Raum 

in Frage gestellt. 

 

Das Gesetz sollte daher im Sinne der einheitlichen Trägerschaft des Kreises/der Städte-

region für die Rettungswachen geändert werden, die die entsprechenden Kostenvorteile 

im Sinne der Bürgerinnen und Bürger verfügbar macht. Dabei ist im Interesse der kreis-

angehörigen Gemeinden sicherzustellen, dass der Betrieb der Rettungswachen davon 

unberührt bleibt. Daher muss die Streichung des bisherigen § 6 Abs. 2 RettG NRW mit 

einer inhaltlichen Überführung der Belange der kreisangehörigen Gemeinden in § 9 RettG 

NRW einhergehen. Gleichzeitig wären § 12 Abs. 3 und Abs. 4 RettG NRW sowie § 15 

RettG NRW anzupassen: Dabei sollte die Begrifflichkeit auf den Träger des Rettungs-

dienstes zugeschnitten werden. Die Option des § 15 Abs. 2 RettG NRW ist dann entbehr-

lich. 
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2. Effizienz des Rettungsdienstes durch Zusammenfassung von Rettungsdienst, 

Notfallrettung und Krankentransport stärken 

 

Die Effizienz des Rettungsdienstes sollte unter Zusammenführung von Rettungsdienst, 

Notfallrettung und Krankentransport in einem einheitlichen öffentlichen Rettungsdienst 

gestärkt werden. Dabei sollte der 3. Abschnitt des RettG NRW entfallen. 

 

Begründung: 

Das RettG NRW sieht derzeit eine künstliche Zweiteilung der Aufgaben des Fachgebiets, 

in den Rettungsdienst im engeren Sinne einerseits (2. Abschnitt) und andererseits die 

Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (3. Abschnitt) vor. Insbe-

sondere die im Bereich der Notfallrettung und des Krankentransports nach §§ 18 ff. 

RettG NRW durchzuführenden Genehmigungsverfahren führen zu erheblichen Rechtsun-

sicherheiten in der Praxis. Anzuführen ist hier insbesondere die Rechtsprechung zur sog. 

Funktionsschutzklausel des § 19 Abs. 4 RettG NRW (vgl. insbesondere OVG NRW, Urteil 

vom 10.06.2008, Az. 13 A 1779/06). 

 

Da zwischenzeitlich das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 08.06.2010, Az. 1 

BvR 2959/07, die Reform des sächsischen Rettungsdienstgesetzes bestätigt hat, die mit 

Jahresbeginn 2008 in Kraft getreten war und das bis dahin gültige – der jetzigen nord-

rhein-westfälischen Regelung entsprechende – duale System von nebeneinander beste-

hendem öffentlichem und privatem Rettungsdienst durch ein sog. Eingliederungsmodell 

ersetzt hatte, ist nunmehr die Schaffung eines einheitlichen öffentlichen Rettungsdiens-

tes, in dem Private auf Grundlage einer einheitlich geltenden Kostenkalkulation mitwirken 

können, grundsätzlich auch in Nordrhein-Westfalen möglich. Insbesondere der nach der 

derzeit geltenden Regelungslage des RettG NRW zu beobachtenden Tendenz, dass Priva-

te sich vorwiegend um die deutlich lukrativeren Bereiche des Krankentransports bemü-

hen, während der öffentliche Rettungsdienst die klinische Grundsicherung übernimmt, 

könnte so vorgebeugt werden. 

 

 

3. Aufschaltung des Notrufs 112 auf die Leitstellen der Kreise 

 

In § 8 RettG NRW ist dringend – parallel zur zu verändernden Norm des § 21 Abs. 2 

FSHG NRW – eine eigenständige Regelung über den Notruf 112 zu schaffen und festzule-

gen, dass der Notruf 112 von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden und dane-

ben auf Grundlage von Altgenehmigungen bestehende Notrufe privater Unternehmer auf 

die Kreisleitstelle aufzuschalten sind. 
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Begründung: 

Bisher beinhaltet das RettG NRW keine eigenständige Regelung zum Notruf 112. Dies ist 

aus der Historie heraus verständlich, da sich der rettungsdienstliche Notruf als Annex des 

bestehenden Feuerschutznotrufs entwickelt hat. Entsprechend wurde in § 21 Abs. 2 

FSHG NRW eine auch für den rettungsdienstlichen Notruf geltende Norm geschaffen. Da-

nach ist der Notruf 112 auf die Leitstelle aufzuschalten. Die Aufschaltung auf ständig be-

setzte Feuerwachen von mittleren und großen kreisangehörigen Städten ist zulässig, 

wenn diese die Aufgaben einer Rettungswache wahrnehmen. Diese Option zugunsten 

kreisangehöriger Kommunen führt zu einer Verkomplizierung der Abwicklung von Einsät-

zen des Rettungsdienstes. So ist die den Notruf entgegennehmende Nachrichtenzentrale 

zwar berechtigt, den erforderlichen Rettungseinsatz selbst zu veranlassen aber anderer-

seits verpflichtet, die Leitstelle davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen und ihr so die 

Einsatzlenkung entsprechend der gesetzlichen Aufgabenzuweisung zu ermöglichen (vgl. 

OVG NRW, Urteil vom 10.02.2011 – 13 A 1305/09 – S. 20 ff., 32). Eine rettungsdienst-

lich optimale und wirtschaftliche Disposition von Rettungsmitteln ist aber nur gewährleis-

tet, wenn diese zentral durch die Leitstelle, die einen Gesamtüberblick über die im Einzel-

fall verfügbaren geeigneten Rettungsmittel hat, erfolgt und nicht daneben durch örtliche 

Nachrichtenzentralen, denen dieser Gesamtüberblick fehlt. Die Aufspaltung in mehrere 

Aufgabenträger im kreisangehörigen Raum führt so zu einer unwirtschaftlichen Wahr-

nehmung der Aufgaben der Leitstellen. Sie führt auch zu erhöhtem Abstimmungsbedarf, 

wenn ein Notfall mahrfach gemeldet wird – etwa über Festnetz und über Mobiltelefon: In 

diesem Fall läuft der mobile Notruf in der Kreisleitstelle auf, der Festnetznotruf dagegen 

in der eigenen Wache der kreisangehörigen Gemeinde. Im Extremfall kann es dadurch zu 

doppelten Dispositionen von Rettungsmitteln kommen. 

 

Hinzu kommt, dass bei sog. Altgenehmigungen im Bereich der Notfallrettung teilweise 

noch eigene Notrufe privater Unternehmer neben dem amtlichen Notruf 112 bestehen. 

Auch diese sollten nach einer deren Vertrauensschutz berücksichtigenden Übergangsfrist 

entfallen oder zwingend aufgeschaltet werden müssen, um eine optimale Verortung der 

Rettungsmittel im Zuständigkeitsbereich zu erreichen. 

 

Die bisherige Einschätzung auch des Landes, die gespaltene Zuständigkeit gegebene 

Problematik werde sich de facto erledigen, stütze sich darauf, dass eine günstige Ent-

wicklung der Aufschaltungspraxis auf die Kreisleitstellen zu verzeichnen war und nur 

noch eine Minderheit von kreisangehörigen Gemeinden an der früheren Praxis der Nicht-

aufschaltung festhielt. Dies ist jedoch infolge des Urteils des OVG NRW vom 10.02.2011, 

Az. 13 A 1305/09, nicht mehr der Fall: Da das aktuelle Urteil des OVG NRW von Gemein-

den, die Träger eigener Rettungswachen sind, zum Anlass genommen wird, zu erörtern, 

eine erfolgte Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wieder rückgängig zu machen und – jen-
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seits der Frage der rettungsärztlich-sachlichen Vertretbarkeit – den Notruf 112 wieder auf 

die eigene Feuerwache aufzuschalten, ist mit einer de facto-Erledigung der Problematik 

nicht mehr zu rechnen. 

 

Deshalb sollte bereits im Vorgriff auf die erforderliche Streichung des § 21 Abs. 2 Satz 3 

FSHG NRW in § 8 RettG NRW zwingend festgelegt werden, dass der Notruf 112 und da-

neben auf Grundlage von Altgenehmigungen bestehende Notrufe privater Unternehmer 

immer auf die Kreisleitstelle aufzuschalten sind. 

 

 

4. Sicherung der Notarztgestellung 

 

Im Rahmen einer Novellierung des RettG NRW ist eine Verpflichtung der Krankenhäuser 

zur Mitwirkung an der notärztlichen Versorgung durch Bereitstellung einer ausreichenden 

Zahl von Notärzten auf der Basis der Bedarfspläne in das KHGG NRW aufzunehmen. An-

dernfalls sind die Träger des Rettungsdienstes von der Aufgabe zur Sicherstellung einer 

notärztlichen Versorgung zu entbinden. In diesem Sinne sollten die Vorschriften des § 11 

Abs. 2 Nr. 2 RettG NRW und des § 8 Abs. 1 KHGG NRW ist im Sinne der gesetzlichen 

Festschreibung einer Pflicht zur qualitativ angemessenen Notarztgestellung durch die 

Krankenhäuser überarbeitet werden. Geschehen könnten dies durch folgende Änderung 

des § 11 RettG NRW: 

 

(1) Die Träger des Rettungsdienstes arbeiten zur Aufnahme von Notfallpatientinnen 

und Notfallpatienten mit den Krankenhäusern zusammen. Sie legen im Einverneh-

men mit den Krankenhäusern Notfallaufnahmebereiche fest. 

(2) Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf hin, daß geeignete Krankenhäu-

ser 1. eine geregelte und qualifizierte berufliche Fortbildung des Rettungsdienstper-

sonals durchführen., 

(3) 2. Krankenhäuser stellen entsprechend qualifizierte Ärzte und Ärztinnen für 

die Notfallrettung zur Verfügung stellen. 

 

Alternativ sind – wie ausgeführt – die Träger des Rettungsdienstes von der Aufgabe zur 

Sicherstellung einer notärztlichen Versorgung zu entbinden, da sie die Einhaltung dieser 

Verpflichtung ohne rechtliche Änderung nicht mehr gewährleisten können. 

 

Begründung: 

Insbesondere in ländlichen Räumen gelingt es zunehmend nicht mehr, die gesetzliche 

Verpflichtung zur Stellung von Notärzten durch die Krankenhäuser nach § 8 Abs. 1 KHGG 
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NRW umzusetzen, da die Vorschrift des § 11 Abs. 2 RettG NRW den Trägern des Ret-

tungsdienstes keine rechtliche Möglichkeit gewährt, die Einhaltung dieser gesetzlichen 

Verpflichtung durchzusetzen: Die Gründe dafür liegen sowohl in einem Mangel an Fach-

ärzten als auch in einer zurückgehenden Kooperationswilligkeit der Krankenhäuser und 

führen zu einer Vervielfachung der an den öffentlichen Rettungsdienst gestellten Hono-

rarforderungen, die die Kreise und kreisfreien Städte als Träger des Rettungsdienstes 

bislang hinnehmen, da sie gemäß § 6 RettG NRW zur Aufrechterhaltung deiner qualifi-

zierten notärztlichen Versorgung verpflichtet sind. So ziehen sich Krankenhäuser zuneh-

mend unter Verweis auf mangelnden Personalbestand aus der Notarztgestellung zurück. 

So habe in vielen Kreisen die Krankenhäuser bisherige Verträge zur Notarztgestellung 

gekündigt und fordern nun ein vielfach höheres Entgelt als bislang. Viele Krankenhäuser 

äußern allgemein, sie verfügten über keine entsprechenden Notärzte mehr. In anderen 

Kreisen übernehmen die Krankenhäuser nur noch tagsüber die Notarztgestellung, wäh-

rend für die Nachtzeiten ein – extrem teurer – Notarztpool gebildet worden ist. In wie-

derum anderen Kreisen fordern die Krankenhäuser dagegen vertragliche Klauseln, wo-

nach sie sich selbst jederzeit von der Notarztgestellung abmelden könnten, wenn sie den 

Arzt selbst benötigen. 

 

Ohne eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen an die tatsächliche Situation 

ist es den Trägern des Rettungsdienstes, insbesondere im ländlichen Raum, nicht mehr 

möglich, eine notärztliche Versorgung nach Maßgabe des RettG NRW sicher zu stellen. In 

einer geeigneten Form sollte auch die Qualifikationsanforderungen für Notärzte landes-

weit einheitlich festgelegt werden.  

 

 

5. Führung rettungsdienstlicher Einsätze 

 

In § 8 Abs. 1 RettG NRW ist eine den sachlichen Anforderungen verschiedener Einsatz-

phasen angemessene, differenzierte Führung rettungsdienstlicher Einsätze zu verankern. 

Dabei sollte – entsprechend § 26 FSHG NRW – eine Differenzierung zwischen Lenkung 

und Leitung vorgesehen werden. Geschehen könnte dies durch folgende Ergänzung des § 

8 Abs. 1 RettG NRW: 

 

(1) Die Leitstelle lenkt die Einsätze des Rettungsdienstes. Sie leitet diese darüber 

hinaus medizinisch uneingeschränkt bis zur Übernahme der medizinischen 

Leitung durch den Leiter des ersten geeigneten Rettungsmittels vor Ort. 

Die Leitstelle Sie muß ständig besetzt und erreichbar sein. Sie arbeitet mit den 

Krankenhäusern, der Polizei, den Feuerwehren sowie den Einrichtungen der ärztli-

chen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärztlichen Notfalldienst zusammen. 
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Mit der Lenkung rettungsdienstlicher Einsätze beauftragte Personen müssen die 

Qualifikation als Rettungsassistent oder Rettungsassistentin haben. 

 

Begründung: 

Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 RettG NRW findet die Festlegung, dass die Leitstelle die Einsätze 

des Rettungsdienstes lenkt, uneingeschränkt Anwendung. Es liegen daher keine Differen-

zierungen für verschiedene Einsatzphasen oder für die Abgrenzung zur feuerschutztakti-

schen Führung bzw. deren Ausweitung auf Entscheidungssituationen mit rettungsdienstli-

chen oder medizinischen Fragestellungen vor. Zur Klarstellung und Optimierung der ein-

satztaktischen Leitung des Feuerschutzes sollte – entsprechend § 26 FSHG NRW – eine 

Differenzierung zwischen Lenkung und Leitung vorgesehen werden. Mit dem Ziel, die ein-

satztaktische Leitung abzusichern und zu stärken, sollte daher festgelegt werden, dass 

die Leitstelle den rettungsdienstlichen Einsatz bis zu dem Zeitpunkt des Eintreffens des 

ersten geeigneten Rettungsmittels vor Ort (RTW) lenkt und medizinisch leitet. Ab diesem 

Zeitpunkt sollte die medizinische Leitung des Rettungsdiensteinsatzes – allerdings auch 

nur diese – beim Personal dieses Rettungsmittels liegen, um eine Überfrachtung der 

einsatztaktischen Führung zu vermeiden. Die lenkende Führung durch die Leitstelle sollte 

dagegen unverändert fortbestehen und verstärkt werden. Bei Übernahme der Gesamt-

einsatzleitung durch die feuerwehrtaktische Führung haben entsprechend der Gesamt-

verantwortung des jeweiligen kommunalen Entscheidungsträgers (Bürgermeister bzw. 

Landräte) die rettungsdienstlichen oder medizinischen Belange angemessen Berücksichti-

gung zu finden; auf die Führungsgrundsätze hinsichtlich Informationsgewinnung und Ent-

scheidungsfindung der FW DV 100 wird verwiesen. 

 

 

6. Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes 

 

Die Vorschrift des § 1 RettG NRW sollte durch Anfügung eines Satzes 2 im Sinne der Si-

cherstellung des Bevölkerungsschutzes mit folgender Formulierung erweitert werden: 

 

„Rettungsdienst und Notfallrettung sind dabei integrale Bestandteile des Bevölke-

rungsschutzes in Nordrhein-Westfalen.“ 

 

Auch im Übrigen müsste das RettG NRW im Sinne einer stärkeren Verzahnung von Ret-

tungsdienst und Bevölkerungsschutz verändert werden. 

 

Begründung: 

Die neue Rechtsprechung des EuGH und des BGH zur Vergabe rettungsdienstlicher Leis-

tungen erfordert gesetzliche Vorkehrungen, die die untrennbare organisatorische und 
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personelle Verbundenheit von Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz abbilden, damit 

sichergestellt werden kann, dass bei rettungsdienstlichen Vergaben Anforderungen des 

Bevölkerungsschutzes im Sinne von Eignungs- und Zuschlagskriterien berücksichtigt 

werden können. Ansonsten wäre die flächendeckende Gewährleistung des Bevölkerungs-

schutzes auf Dauer sowohl qualitativ als auch personell in Frage gestellt: Für einen quali-

tativ hochwertigen Bevölkerungsschutz ist es unerlässlich, dass die dort Tätigen, insbe-

sondere die in den freiwilligen Hilfsorganisationen, das Maß praktischer Erfahrung in der 

Arbeit am Patienten aufweisen, das nur über die aktive Mitwirkung im Rettungsdienst 

gewonnen werden kann. Ohne die entsprechende Gesetzesänderung könnten Dritte, die 

entweder nicht im Bevölkerungsschutz engagiert sind oder sich dort nicht zu engagieren 

beabsichtigen, jedoch den wirtschaftlich attraktiven Rettungsdienst übernehmen. 

 

Darüber hinaus sollten die Träger des Rettungsdienstes auf die Vorhaltung des Rettungs-

dienstes zur Gewährleistung „großer rettungsdienstlicher Einsätze“ verpflichtet und diese 

Begrifflichkeit im Gesetz in der Weise definiert werden, dass nur derjenige rettungs-

dienstliche Leistungen erbringen kann, der in der Lage und bereit ist, auch die medizini-

sche Versorgung im Rahmen von größeren rettungsdienstlichen Einsätzen (§ 7 Abs. 3 

RettG NRW) und Großschadensereignissen (§ 1 Abs. 3 FSHG NRW) zu leisten. 

 

 

7. Intensivtransportwagen rechtlich verankern und weitere technische Entwick-

lung durch dynamische Auffangklausel absichern 

 

Das in den letzten Jahren in Abstimmung mit den Kostenträgern in der Praxis eingeführte 

Rettungsmittel des Intensivtransportwagens (ITW) sollte rechtlich verankert werden. Im 

Übrigen sollte – mit dem Ziel, den Zustand kontinuierlicher Fortschreibungsbedürftigkeit 

des Gesetzes zu beenden und Fortentwicklungen auch künftig rechtssicher, jedoch unter-

gesetzlich abbilden zu können – eine Erweiterung des § 3 RettG NRW um eine dynami-

sche Auffangklausel erfolgen. Dies könnte, unter Erweiterung des Abs. 1 Satz 1 und Neu-

fassung des Abs. 1 Satz 2 geschehen Der Gehalt des derzeitigen Abs. 1 Satz 2 wird be-

reits durch den jetzigen Abs. 4 voll umfasst und stellt eine entbehrliche Dopplung dar: 

 

(1) Krankenkraftwagen sind Fahrzeuge, die für die Notfallrettung oder den Kran-

kentransport besonders eingerichtet und nach dem Fahrzeugschein als Kranken-

kraftwagen anerkannt sind (Notarztwagen, Rettungswagen, Krankentransportwa-

gen, Intensivtransportwagen). Sie müssen in ihrer Ausstattung, Ausrüstung und 

Wartung den allgemein anerkannten Regeln von Medizin und Technik entsprechen. 

Auch weitere Fahrzeuge, die entsprechend eingerichtet und anerkannt sind, sollen 
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Krankenkraftwagen darstellen, wenn sie im Rettungsdienstbedarfsplan als solche 

festgelegt werden. 

 

Begründung: 

Die Entwicklung des Standes der Technik im Bereich des Rettungsdienstes/der Notfall-

medizin war in den vergangen Jahren derart rapide, dass – wenn sich die Anforderungen 

vor Ort im Sinne der Kostenerstattungsfähigkeit im Gesetz hätten finden sollen – die Vor-

schrift des § 3 RettG NRW kontinuierlich hätte überarbeitet werden müssen. Dies stößt 

angesichts der Aufwendigkeit des Verfahrens jedoch nicht zuletzt an gesetzgeberische 

Grenzen. Auch wenn der gegenwärtigen Überarbeitungsbedürftigkeit der Vorschrift Rech-

nung getragen werden kann, indem Intensivtransportwagen (ITW) in § 3 RettG NRW als 

besonderes Rettungsmittel aufgenommen werden, sollte eine Novellierung des RettG 

NRW gleichzeitig dazu genutzt werden, die Erfahrungen aus der sich fortsetzenden tech-

nischen Entwicklung in einer Weise im Gesetz abzubilden, die es gleichzeitig zukunftsfest 

und dynamisch macht. Daher sollte in § 3 RettG NRW eine Festlegung der Art getroffen 

werden, dass dieser für weitere Rettungsmittel, zum Beispiel solche zum Transport 

schwergewichtiger oder hochkontagiöser Patienten sowie solche zum Transport von 

Säuglingen, auf Basis des Rettungsdienstbedarfsplans geöffnet wird. Dabei sind auch die 

für die personelle und sachliche Ausstattung des jeweiligen Rettungsmittels notwendigen 

Regelungen zu treffen.  

 

Den berechtigten Interessen der Krankenkassen wäre dabei dadurch Rechnung getragen, 

dass nach § 12 Abs. 2 RettG NRW die Rettungsdienstbedarfspläne mit diesen abzustim-

men sind, wobei nach § 12 Abs. 5 Satz 2 RettG NRW Einvernehmen über kostenbildende 

Qualitätsmerkmale erzielt werden soll. Eine Ersetzung des Einvernehmens kann dabei 

zwar grundsätzlich gemäß § 12 Abs. 5 Satz 3 RettG NRW durch die Bezirksregierung er-

folgen: Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dies nur in seltenen Fällen nötig ist und auch 

dann nur im Wege der Berücksichtigung der berechtigten gegenseitigen Interessen der 

Träger des Rettungsdienstes und der Krankenkassen erfolgt. Um im Interesse der Kran-

kenkassen jedoch auch unter diesen geänderten Bedingungen die Auswirkungen einer 

Veränderung kostenbildender Qualitätsmerkmale im Rettungsdienstbedarfsplan proaktiv 

zu dämpfen, sollte in § 3 RettG NRW die zusätzliche Anforderung festgeschrieben wer-

den, dass neuartige Rettungsmittel trägerübergreifend eingesetzt werden sollen. 

 

Ggf. müssten auch weitere Vorschriften, so § 2 und § 4 RettG NRW angepasst werden. 

So könnte zum Beispiel noch die Person eines Verlegungsarztes oder zumindest die Refi-

nanzierbarkeit der mit diesen Transporten verbundenen Arztkapazität mit eingefügt wer-

den (derzeit in Bayern im Erprobungsstadium, vgl. http://www.finck-

partner.de/assets/Publikationen/s10049-010-1384-xstauferfinck-partner.de.pdf) 
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8. Ärztlicher Leiter Rettungsdienst 

 

Die Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLRD) ist gesetzlich in § 7 RettG 

NRW oder an anderer geeigneter Gesetzesstelle abzubilden. Dabei sollte die Bestellung 

durch den Träger des Rettungsdienstes bestimmt und gleichzeitig sein Aufgabenfeld be-

schrieben werden. Geschehen könnte dies durch folgende Formulierung: 

 

„Der Träger des Rettungsdienstes bestellt einen Ärztlichen Leiter Rettungsdienst zur 

Sicherstellung der medizinischen Qualität des Rettungsdienstes.“ 

 

Begründung: 

Die Funktion eines Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLRD) der die medizinische Kontrol-

le über den Rettungsdienst wahrnimmt und für die Effektivität und Effizienz der präklini-

schen notfallmedizinischen Patientenversorgung und -betreuung verantwortlich ist, wurde 

bereits in den vergangenen Jahren in der überwiegenden Mehrzahl der nordrhein-

westfälischen Kreise und kreisfreien Städte eingeführt. Diese Funktion hat sich bewährt. 

Daher sollte sie nunmehr – auch im Sinne der Kostenerstattungsfähigkeit – flächende-

ckend gesetzlich eingeführt werden. Dabei sollte ihr Aufgabenfeld gesetzeseinheitlich be-

schrieben werden. Die Inhalte und Grenzen der notwendigen, nicht einsatztaktischen 

Weisungs- und Harmonisierungskompetenz des ÄLRD müssten dabei ggf. behandelt wer-

den. Zudem sollte der Ärztliche Leiter Rettungsdienst den Umfang und die Qualität der 

jährlichen Verpflichtung sowohl des in der Notfallrettung und im Krankentransport einge-

setzten nichtärztlichen Personals als auch des ärztlichen Personals (Notärzte) zur aufga-

benbezogenen Fortbildung bestimmen und überwachen. Nach § 5 Abs. 5 RettG NRW hat 

derzeit das in der Notfallrettung und im Krankentransport eingesetzte nichtärztliche Per-

sonal jährlich an einer mindestens 30-stündigen aufgabenbezogenen Fortbildung teilzu-

nehmen und dies nachzuweisen. Diese Verpflichtung ist nach den Erfahrungen der Praxis 

nicht ausreichend, da verschiedenste Anrechnungsmodelle existieren und viele Anbieter 

die gebotene Qualität der Fortbildung nicht gewährleisten. Die bisherige Verpflichtung, 

die sich auf eine 30-stündige Teilnahme mit Nachweisung beschränkt sollte daher in eine 

qualitativ-inhaltliche überführt werden. Möglich wäre dies, wenn die Festlegung des Um-

fangs und der Qualität der Fortbildung durch den jeweiligen ÄLRD vorgenommen würde. 

Dieser wiederum könnte entsprechend – bspw. durch die Landesärztekammer – zertifi-

zierte Stellen ex ante anerkennen. 
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9. Vorkehrungen für MANV-Konzepte 

 

Die Norm des § 7 Abs. 3 RettG NRW ist im Sinne einer umfassenden und rechtssicheren 

Planung für Massenanfälle von Verletzten (MANV) weiterzuentwickeln. 

 

Begründung: 

Derzeit stützen sich sämtliche Planungen und Maßnahmen des Rettungsdienstes und des 

Bevölkerungsschutzes im Umgang mit Massenanfällen von Verletzten (MANV) – also 

bspw. der Loveparade in Duisburg und der DSDS-Autogrammstunde in Oberhausen – auf 

die rudimentäre Vorschrift des § 7 Abs. 3 RettG NRW. Die Erfahrungen der jüngsten Zeit 

lassen es daher geboten erscheinen, diese Norm dringend weiterzuentwickeln. Dabei soll-

ten die Rahmenbedingungen des Vorliegens eines MANV – derzeit: „größere Anzahl Ver-

letzter oder Kranker“ – zahlenmäßig genauer umrissen, ein System diensthabender Or-

ganisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL) bzw. Leitender Notärzte (LNA) geschaffen 

und eine darauf zugeschnittene, spezifische Führungsstruktur entwickelt werden 

 

 

10. Rückführung des in § 19 Abs. 6 RettG NRW enthaltenen Bestandsschutzes auf 

das verfassungsrechtlich gebotene Maß 

 

§ 19 Abs. 6 RettG NRW ist mit dem Ziel zu streichen, dass bei der Wiedererteilung ab-

gelaufener Genehmigungen zukünftig auch § 19 Abs. 4 und 5 Anwendung finden. Die 

Tatsache, dass ein Unternehmer jahrelang auf der Basis von Genehmigungen Kranken-

transporte durchgeführt hat, sollte als ein Abwägungsgesichtspunkt bei der Entschei-

dung über die Wiedererteilung von Genehmigungen angemessen berücksichtigt werden. 

 

Begründung: 

Bei der Wiedererteilung von Genehmigungen für Krankentransporte ist es nach der gel-

tenden Rechtslage kein Versagungsgrund für die Genehmigung, wenn zu erwarten ist, 

dass durch die Inanspruchnahme der wiedererteilten Genehmigung das öffentliche Inte-

resse an einem funktionsfähigen Rettungsdienst beeinträchtigt wird. Dieser umfassende 

Vertrauensschutz für die Inhaber von Genehmigungen ist verfassungsrechtlich nicht ge-

boten. Den sich aus Artikel 14 Grundgesetz (Eigentumsschutz) ergebenden Gesichts-

punkten wird ausreichend Rechnung getragen, wenn in § 19 eine Bestimmung aufge-

nommen wird, dass die Tatsache, dass ein Unternehmer beanstandungsfrei in der Ver-

gangenheit Krankentransporte durchgeführt hat, bei der Wiedererteilung von Genehmi-

gungen angemessen zu berücksichtigen ist. Diese Tatsache ist dann ggf. auch gegen 

die öffentlichen Interessen abzuwägen, die ggf. dazu führen, dass durch eine Wiederer-

teilung ein funktionsfähiger Rettungsdienst gefährdet sein könnte. Nur so könnte dar-
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über hinaus eine dauerhafte Wettbewerbsgleichheit zwischen Inhabern von Altgenehmi-

gungen und neuen Anbietern gewährleistet werden: Bisher werden an die Inhaber von 

Altgenehmigungen nämlich nach der inzwischen gefestigten Rechtsprechung des OVG 

NRW (vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 22.09.2010, Az. 13 A 1047/10 und 13 A 

3070/08) in diesem vitalen Punkt geringere Anforderungen gestellt als an neue Anbie-

ter. 

 

Die Vorschrift des § 19 Rettungsgesetz sollte zukünftig entsprechend ausgestaltet wer-

den. Auch bei der Wiedererteilung von Genehmigungen für den Krankentransport sollte 

daher § 19 Abs. 4 und 5 Rettungsgesetz mit der Maßgabe anzuwenden sein, dass die 

Tatsache, dass ein Krankentransportunternehmer diese Aufgabe jahrelang beanstan-

dungsfrei wahrgenommen hat, bei der Entscheidung über die Wiedererteilung seiner 

Genehmigung angemessen zu berücksichtigen ist. 
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Internet: http://www.lkt-nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettungsdienst und Vergaberecht – Bereichsausnahme 

Hier: Zustimmung des Europäischen Parlaments und weiteres Verfahren 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 28.06.2013 hatten wir Sie über die auf EU-Ebene erreichte politische 

Einigung zur Aufnahme einer Bereichsausnahme für den Rettungsdienst (Notfallrettung) in 

der zur Ersetzung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG vorgeschlagenen „Richtlinie 

über die öffentliche Auftragsvergabe“ (KOM(2011) 896; 2011/0438 (COD)) und der geplan-

ten „Richtlinie über die Konzessionsvergabe“ (KOM(2011) 897; 2011/0437 (COD)) unter-

richtet. 

 

Zum zwischenzeitlich erreichten Verfahrensstand können wir Sie – wie folgt – informieren: 

 

Am 05.09.2013 hatte der federführende Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

des Europäischen Parlaments den Richtlinienvorschlägen auf der Grundlage der im Rahmen 

des Trilogs gefundenen Formulierungen zugestimmt. Die abschließende Abstimmung über 

die Richtlinien im Plenum des Europäischen Parlamentes hat am 15.01.2014 stattgefunden. 

Das Europäische Parlament hat dabei die Texte im Plenum ohne Änderungen angenommen. 

 

Damit wird der Ministerrat ebenfalls zustimmen. Auf Grund der bereits vorliegenden Zu-

stimmung des Ausschusses der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (AStV – COREPER) 

kann die Zustimmung des Ministerrates auf einer seiner Sitzungen am 20. oder 21.02.2014 

ohne Aussprache erfolgen. Eine offizielle deutsche Übersetzung der Texte liegt unverändert 

nicht vor. 

 

Kavalleriestraße 8 

40213 Düsseldorf 

 

Ansprechpartner:  

Dr. Christian von Kraack 

Zentrale: 0211.300491.0 

Direkt: 0211.300491.330 

E-Mail: kraack@lkt-nrw.de 

Datum: 16.01.2014 

Aktenz.: 38.71.00 vK  

Landkreistag NRW, Kavalleriestraße 8, 40213 Düsseldorf 

 

An 

- die Mitglieder des Ausschusses für Verfas-

sung, Verwaltung und Personal 

- die Mitglieder und stellvertretenden Mitglie-

der der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungs-

schutz 

- den Verteiler Bevölkerungsschutz 

 

- Versendung ausschließlich per E-Mail - 

 

Ö  2
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Die europarechtliche Bereichsausnahme für den Rettungsdienst vom Vergaberecht kann 

nach Veröffentlichung und Inkrafttreten im Amtsblatt L der Europäischen Union innerhalb 

der Bundesrepublik Deutschlands durch die Länder unmittelbar in ihre Rettungsgesetzge-

bung übernommen werden. Einer vorausgehenden Umsetzung der Richtlinien in das allge-

meine Wettbewerbs- und Vergaberecht des Bundes bedarf es nicht, da den Ländern die 

ausschließliche Gesetzgebungskompetenz im Bereich des Rettungsdienstes zukommt. Diese 

muss alle Bereiche des Rettungsdienstes und seiner Organisation/Durchführung umfassen. 

Würde die Regelung der Auftragsvergabe, die auf die Durchführung wesentlichen Einfluss 

hat, wegen dessen Regelungskompetenz im Bereich der Wirtschaft dem Bund überlassen 

werden, würde die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder im Bereich des 

Rettungswesens an einem entscheidenden Punkt „entkernt“. Das auf Bundesebene feder-

führende Bundeswirtschaftsministerium vertritt entsprechend die Auffassung, es handele 

sich bei der Bereichsausnahme um einen bedeutenden Punkt, den der Bund bei einer im 

Rahmen der Umsetzung des EU-Richtlinienpakets geplanten GWB-Novelle gesetzlich nach-

vollziehen könne und solle. Es sind dagegen keine Äußerungen aus dem Bundeswirt-

schaftsministerium bekannt, wonach die Auffassung vertreten werde, der Bund allein könne 

und müsse einen Umsetzungsakt mit Bezug auf die Bereichsausnahme vornehmen, bevor 

die Länder in ihren Rettungsgesetzen entsprechend handeln könnten. Ein „vorausgehendes“ 

Handeln der Länder in diesem Bereich wäre danach möglich. 

 

Eine abschließende Entscheidung der Landesregierung über das nordrhein-westfälische 

Vorgehen, das ein Handeln im Rahmen der anstehenden Novelle des RettG NRW beinhalten 

könnte, ist nach Informationen noch nicht getroffen worden. 

 

Es wird um Kenntnisnahme gebeten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Christian von Kraack 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  25.03.2014

32 - Amt für Sicherheit u. Ordnung 

Sitzungsvorlage-Nr. 32/3150/XV/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- 
und Katastrophenschutz 

25.03.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Rettungsdienstliche Versorgung der Gemeinde Rommerskirchen 
 

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Ausschusses am 15.01.2013 wurde die Verwaltung beauftragt, ein 
Konzept zu erstellen, wie sich die rettungsdienstliche Versorgung der Gemeinde 
Rommerskirchen unter Beachtung der einschlägigen Hilfsfristen nach der Verlegung des zur 
Zeit bei der Feuerwache der Firma RWE in Grevenbroich-Neurath stationierten 
Rettungswagens nach Grevenbroich-Frimmersdorf/Neurath sicherstellen lässt. 
 
Darstellung der gegenwärtigen rettungsdienstlichen Versorgung 
 
Der bodengebundene Rettungsdienst wird planmäßig zur Zeit aus den Standorten 
Feuerwache Dormagen (für die Ortsteile Anstel, Butzheim, Frixheim, Nettesheim), 
Kreiskrankenhaus Grevenbroich (für die Ortsteile Hoeningen, Ramrath, Ueckinghoven, Villau, 
Widdeshoven) und Feuerwache RWE Neurath (für die Ortsteile Deelen, Eckum, Evinghoven, 
Gill, Oekoven, Rommerskirchen, Sinsteden, Vanikum) alarmiert.  
 
Bei Paralleleinsätzen stehen darüber hinaus planmäßig Rettungsmittel aus Bedburg, 
Niederaußem, Nievenheim oder Pulheim zur Verfügung. 
 
Für das gesamte Gemeindegebiet steht als Luftrettungsmittel der Rettungshubschrauber 
„Christoph 3“ aus Köln bereit. 
 
Einhaltung der Hilfsfrist 
 
Mangels einer gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist wurde im aktuellen rettungsdienstlichen 
Bedarfsplan die Hilfsfrist für das ersteintreffende Rettungsmittel nach dem Stand der Technik 
für Rommerskirchen als ländliches Gebiet auf 12 Minuten bei einem Zielerreichungsgrad von 
90 % festgesetzt. 
 
Die Vorgaben werden eingehalten. Die Gemeinde Rommerskirchen wird quartalsmäßig 
detailliert informiert (siehe Anlage). Vom Standort Neurath werden ungefähr 50 % aller 

Ö  3
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rettungsdienstlichen Einsätze im Gemeindegebiet Rommerskirchen bedient. 
 
Verlagerung des Rettungswagens „Neurath“ 
 
Der zurzeit in der Feuerwache der Firma RWE in Grevenbroich-Neurath stationierte 
Rettungswagen soll in das neue Feuerwehrgerätehaus Grevenbroich-Frimmersdorf/Neurath 
verlegt werden. Mit dessen Fertigstellung ist für das Ende des Jahres 2014 zu rechnen. Bei 
den gegenwärtig festzustellenden Einsatzzahlen ist die plangerechte rettungsdienstliche 
Versorgung der im Versorgungsgebiet liegenden Rommerskirchener Bevölkerung bis zum 
Ende des Jahres 2014 gesichert. 
 
Rettungsdienstbedarfsplan 
 
Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 30.03.2011 beschlossene rettungsdienstliche 
Bedarfsplan soll in diesem Jahr aktualisiert werden. Im Rahmen der durchzuführenden 
Poisson-Analysen wird geprüft, welche planerischen Auswirkungen eine Verlegung des in 
Neurath stationierten Rettungswagens nach Frimmersdorf/Neurath hat. Kommt die Prüfung 
zu dem Ergebnis, dass die Stationierung eines Rettungswagens in Rommerskirchen 
erforderlich ist, hat hierüber der Kreistag im Rahmen der Änderung des rettungsdienstlichen 
Bedarfsplanes zu entscheiden. 
 
 
 
Anlagen: 

Auswertung 2013 
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Rettungsdienst in der Gemeinde Rommerskirchen 
Einsätze mit Sonderrechten 2013 

 
 

 
 1. Quartal 2013 II. Quartal 2013 III. Quartal 2013 IV. Quartal 2013 
Gesamtzahl 
 

184 Einsätze 160 Einsätze 175 Einsätze 151 Einsätze 

Einsätze pro Tag Durchschnittlich 2,04 Durchschnittlich 1,75 Durchschnittlich 1,90 Durchschnittlich 1,64 
Hilfsfristerreichungsgrad 90,21 % 91,87 % 90,96 % 86,09 % 
Hilfsfrist Durchschnittlich 09:19 min Durchschnittlich 09:06 min Durchschnittlich 09:00 min Durchschnittlich 09:05 

min 
Ortsteile im Einzelnen 
1 = Zahl der Einsätze 
2 = Hilfsfristdurchschnitt 

    

Anstel 1 = 14 
2 = 10:28 min 

1 = 15 
2 = 08:55 min 

1 = 15 
2 = 08:51 min 

1= 9 
2= 09:43 min 

Butzheim 1 = 10 
2 = 10:37 min 

1 = 16 
2 = 10:39 min 

1 = 18 
2 = 10:52 min 

1= 16 
2= 11:39 min 

Deelen 1 = 8 
2 = 08:11 min 

1 = 3 
2 = 08:00 min 

1 = 3 
2 = 10:01 min 

1= 6 
2= 07:47 min 

Eckum 1 = 41 
2 = 09:32 min 

1 = 26 
2 = 08:27 min 

1 = 33 
2 = 08:42 min 

1= 28 
2= 08:33 min 

Evinghoven 1 = 5 
2 = 10:29 min 

1 = 4 
2 = 09:11 min 

1 = 2 
2 = 09:15 min 

1= 9 
2= 10:18 min 

Frixheim 1 = 11 
2 = 08:07 min 

1 = 8 
2 = 09:31 min 

1 = 7 
2 = 10:02 min 

1= 3 
2= 09:49 min 

Gill 1 = 10 
2 = 09:58 min 

1 = 8 
2 = 07:53 min 

1 = 6 
2 = 07:59 min 

1= 5 
2= 08:20 min 

Hoeningen 1 = 2 
2 = 11:02 min 

1 = 5 
2 = 10:56 min 

1 = kein Einsatz 
2 = 

1= 3 
2= 10:38 min 

Nettesheim 1 = 8 
2 = 10:08 min 

1 = 6 
2 = 11:23 min 

1 = 11 
2 = 11:20 min 

1= 6 
2= 11:11 min 

Ö
  3
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Oekoven 1 = 7 
2 = 06:43 min 

1 = 4 
2 = 08:13 min 

1 = 8 
2 = 09:27 min 

1= 3 
2= 08:57 min 

Ramrath 1 = 8 
2 = 11:06 min 

1 = 2 
2 = 10:48 min 

1 = 2 
2 = 10:08 min 

1= 4 
2= 11:11 min 

Rommerskirchen 1 = 32 
2 = 08:48 min 

1 = 47 
2 = 08:37 min 

1 = 48 
2 = 08:18 min 

1= 40 
2= 08:20 min 

Sinsteden 1 = 9 
2 = 07:42 min 

1 = 6 
2 = 07:03 min 

1 = 9 
2 = 07:20 min 

1= 4 
2= 05:28 min 

Ueckinghoven 1 = 1 
2 = 09:36 min 

1 = kein Einsatz 
2 = 

1 = 1 
2 = 10:58 min 

1= kein Einsatz 
2= 

Vanikum 1 = 11 
2 = 07:01 min 

1 = 6 
2 = 06:55 

1 = 6 
2 = 06:11 min 

1= 8 
2= 06:09 min 

Villau 1 = 1 
2 = 08:25 min 

1 = 1 
2 = 08:45 min 

1 = 2 
2 = 08:37 min 

1= kein Einsatz 
2= 

Widdeshoven 1 = 6 
2 = 10:48 

1 = 3 
2 = 12:34 min 

1 = 4 
2 = 10:20 min 

1= 7 
2= 10:25 min 

Einsätze des RTW Neurath 
in Rommerskirchen 

1 = 90 
2 = 08:09 min 
Hilfsfristerreichungsgrad 
96,66 % 

1 = 75 
2 = 07:33 min 
Hilfsfristerreichungsgrad 
98,66 % 

1= 87 
2 = 07:55 min 
Hilfsfristerreichungsgrad 
93,10 % 

1= 81 
2= 07:35 min 
Hilfsfristerreichungsgrad 
98,76 % 

Einsätze des RTW Neurath 
in Grevenbroich 

1 = 316 
2 = 08:09 min 

1 = 183 
2 = 07:39 min 

1 = 124 
2 = 07:11 min 

1= 198 
2= 07:57 min 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  27.01.2014

32 - Amt für Sicherheit u. Ordnung 

Sitzungsvorlage-Nr. 32/3151/XV/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- 
und Katastrophenschutz 

25.02.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Novellierung des Feuerschutzhilfeleistungsgesetzes NRW 
 

Sachverhalt: 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW strebt für das Jahr 2014 eine Änderung 
des Feuerschutzhilfeleistungsgesetzes NRW an. Eckpunkte der beabsichtigten Änderung 
sowie die Stellungnahme des Landkreistages NRW zu diesem Vorhaben sind aus den 
beigefügten Anlagen ersichtlich. 
 
 
 
Anlagen: 

ErläuterungNovellierungFSHGAnlage 1 
ErläuterungNovellierungFSHGAnlage 2 
ErläuterungNovellierungFSHGAnlage 3 
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Internet: http://www.lkt-nrw.de 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
An die 
Mitglieder des 
Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
 

 

 

 

 

Feuer- und Katastrophenschutz – Anstehende Novellierung des FSHG NRW 

Hier: Stellungnahme des Landkreistages zu den Eckpunkten 

 

 

Zusammenfassung: 
Zu den seitens des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-

Westfalen (MIK NRW) vorgelegten Eckpunkten der anstehenden Novellierung des Gesetzes 

über den Feuerschutz und die Hilfeleistung Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW) hat der Land-

kreistag inzwischen – basierend auf dem vom Vorstand am 30.10.2007 beschlossenen For-

derungspapier und den weiteren Gremienberatungen – Stellung genommen (Anlage). Er 

hat dabei die Eckpunkte, die das Ergebnis der seit Jahren thematisierten Forderungen dar-

stellen, im Wesentlichen unterstützt und verschiedene weitere Themen zur Behandlung vor-

geschlagen, die zusätzlichen Bedürfnissen der Kreise/Städteregion entsprechen. Eine Stel-

lungnahme zu den konkreten Regelungsvorschlägen – die durch das MIK NRW auf Grundla-

ge der jetzt durchgeführten Eckpunktekonsultation im Rahmen eines Referentenentwurfs 

formuliert werden werden – wird der Landkreistag im Rahmen des für die zweite Jahreshälf-

te erwarteten Gesetzgebungsverfahrens abgeben.  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) 

hatte im Rahmen der Vorgespräche zur anstehenden Novellierung des Gesetzes über den 

Feuerschutz und die Hilfeleistung Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW) ein Eckpunktepapier 

mit der Bezeichnung „Themen einer Novellierung des FSHG“ vorgelegt (Anlage 1). Zu die-

sen Eckpunkten hat das MIK NRW ein Konsultationsverfahren eingeleitet, das der Erarbei-

tung des eigentlichen Referentenentwurfes vorgeschaltet ist. Auf Grundlage der Ergebnisse 

dieses Konsultationsverfahrens, in dessen Rahmen der Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

inzwischen die beigefügte Stellungnahme abgegeben hat (Anlage 2), wird das MIK NRW 

nach weiteren Gesprächen, die im Mai stattfinden sollen, ggf. bis zur parlamentarischen 
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40213 Düsseldorf 

Zentrale: 0211.300491.0 

Direkt: 0211.300491.110 
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E-Mail: kraack@lkt-nrw.de 

Datum: 17.04.2013 

Aktenz.: 38.52.01 vK/cp 
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Sommerpause einen Referentenentwurf erstellen, der nach Durchführung des nach 

§ 84 Abs. 3 GGO vorgesehenen weiteren Beteiligungsverfahrens der kommunalen Spitzen-

verbände in einen Kabinettsentwurf überführt werden soll, der als Regierungsentwurf im 

zweiten Halbjahr 2013 den Landtag erreichen könnte. 

 

In seiner jetzigen Stellungnahme hat sich der Landkreistag Nordrhein-Westfalen auf Grund-

lage der vom Vorstand des Landkreistags Nordrhein-Westfalen am 30.10.2007 beschlosse-

nen Forderungen (vgl. dazu RS LKT NRW Nr. 0785/07 vom 31.10.2007) und der durchge-

führten Gremienkonsultation geäußert. Dabei hat er die wesentlichen Eckpunkte des vorlie-

genden Papiers – die seit Jahren thematisierte Forderungen des Landkreistages aufneh-

men – unterstützt und eine Anzahl verschiedener weiterer Änderungsanliegen vorgetragen, 

die das Eckpunktepapier bislang noch nicht zur Behandlung vorsieht. 

 

Im Einzelnen hat der Landkreistag die Weiterentwicklung des Gesetzes zu einem Gesetz 

gefordert, das auch die Belange des Katastrophenschutzes begrifflich und inhaltlich ausrei-

chend berücksichtigt. Im Hinblick auf die Stärkung der Effizienz der Aufgabendurchführung 

im kreisangehörigen Raum hat er die Begrenzung der Einrichtung einer Berufsfeuerwehr auf 

kreisfreie Städte begrüßt und die Eröffnung der Möglichkeit zur Bestellung hauptamtlicher 

Kreisbrandmeister unterstützt, gleichzeitig die dringend erforderliche Umstellung des Bestel-

lungsverfahrens für Kreisbrandmeister bei Anpassung an die üblichen beamtenrechtlichen 

Ernennungsvorschriften angeregt und den Vorbehalt geäußert, dass die Anforderung der 

Befähigung zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst als Mindestvoraussetzung nur für 

die Ernennung optional hauptamtlicher Kreisbrandmeister Anwendung finden solle. Konse-

quent hat der Landkreistag daher auch begrüßt, dass die Leitung der freiwilligen Feuerwehr 

mit ständig besetzter Wache künftig durch den Leiter der Wache erfolgen soll. Eine einheitli-

che Regelung der Rechte und Pflichten für ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehren so-

wie der Helfer im Katastrophenschutz hat er ebenso befürwortet, wie eine Aktualisierung 

der Regelung über die Werkfeuerwehren in Industrieparks. Nachdrücklich unterstützt hat er 

zudem die vorgesehene Aufschaltung des Notrufes 112 auf die Kreisleitstellen und die ge-

setzliche Abbildung der zwischenzeitlichen Regelungen zum Krisenmanagement entspre-

chend dem Krisenstabserlass. Zentralen Augenmerk hat er dabei darauf gerichtet, dass die 

entsprechenden Regelungen auf alle Hierarchieebenen untergebrochen werden müssen, 

damit dem Krisenstab örtliche Korrespondenzstrukturen zur Verfügung stehen. Bei der von 

ihm unterstützten gesetzlichen Regelung der Vorschriften über die Personenauskunftsstel-

le (PASS) hat er angeregt, die Möglichkeit einer Vernetzung eingerichteter örtlicher PASS 

oder des Zusammenschlusses verschiedener örtlicher PASS auf freiwilliger Basis vorzuse-

hen. Die Neuregelung der Kostenerstattung bei grober Fahrlässigkeit, Fehlalarmen von 

Brandmeldeanlagen sowie bei Bränden im Gewerbe- und Industriebetrieben für aufgewen-
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dete Sonderlöschmittel und Löschwasserrückhaltung bei Anpassung der Kostenberechnung 

an die Regelungen des KAG NRW hat er befürwortet. 

 

Zusätzlich hat er gefordert, eine Klarstellung dazu im Gesetz vorzusehen, inwieweit bei 

MANV-Ereignissen unterhalb des Großschadensereignisses Regelungen des FSHG NRW an-

wendbar seien. Auch hat er eine Erweiterung der Möglichkeit der interkommunalen Zusam-

menarbeit angemahnt. Thematisiert hat er zudem die Änderungen von Personalstandards in 

den Brandschutzdienststellen. Außerdem hat er eine Veränderung der Erstattungspflicht 

gegenüber privaten Arbeitgebern für Arbeitsentgelte vorgeschlagen. 

 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die beigefügte Stellungnahme verwiesen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Dr. Christian von Kraack 

 

 

 

Anlagen 
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Novellierung des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 

Hier: Ihr Schreiben vom 18.03.2013, Az. 72-52.01.03 

 

 

 
Sehr geehrte Frau de la Chevallerie, 

 

mit o. g. Schreiben hatten Sie uns Gelegenheit gegeben, Ihnen unsere Einschätzungen zu 

den Ihrerseits vorgelegten Eckpunkten einer Novelle des Gesetzes über den Feuerschutz 

und die Hilfeleistung Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW) zu übermitteln und gegebenenfalls 

vorliegende weitere Vorstellungen zu Inhalten der geplanten Änderungen vorzutragen. 

 

Dem kommen wir in Übermittlung der nachstehenden Ausführungen gerne nach: 

 

A. Zu den vorgelegten Eckpunkten 

 

Zu den einzelnen Punkten der im Rahmen des Vorgespräches vorgelegten Eckpunkte gilt 

folgende Einschätzung (Nummerierung entsprechend der Reihenfolge der Spiegelstriche des 

am 15.01.2013 übergebenen Papiers „Themen einer Novellierung des FSHG“): 

 

 

1. Katastrophenschutz als gleichrangiger Gesetzeszweck neben Brandschutz und Hilfeleis-

tung unter Wiedereinführung des Begriffes der „Katastrophe“ 
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Aktenz.: 38.52.01 vK/cp  
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40213 Düsseldorf 
 

Ö  4

33/88



 - 2 - 

 

Ein Vorschlag in dieser Richtung wird unterstützt und muss mit Inhalten gefüllt werden. 

Es sollten auch die weiteren Begrifflichkeiten des Gesetzes an die Begrifflichkeiten der 

Erlasse angepasst werden (Wiedereinführung der Begriffe Krisenstab, Katastrophe und 

Katastrophenschutz). Das FSHG NRW geht gegenwärtig von Begriffen aus, die nicht mit 

den Begrifflichkeiten im Einklang stehen, die die entsprechenden Erlasse verwenden. 

Die Begrifflichkeiten sind zudem mit dem allgemeinen Sprachverständnis nicht de-

ckungsgleich (z.B. Großschadensereignis, Leitungs- und Koordinierungsgruppe etc.). 

Die zurzeit im FSHG verwandten Begriffe sollten daher an den allgemeinen Sprachge-

brauch und die Terminologie der Erlasse angepasst werden (Wiedereinführung der Be-

griffe „Katastrophe“, „Katastrophenschutz“ und „Krisenstab“). 

 

Zugleich müssen die bestehenden Krisenstabsverpflichtungen auf alle Einheiten herun-

tergebrochen werden, da eine wirksame Katastrophenschutzwahrnehmung durch die 

Kreise davon abhängig ist, dass entsprechende Korrespondenzstrukturen (Stäbe außer-

gewöhnliche Ereignisse – SAE) auch auf Gemeindeebene existieren. Wichtig ist es hier-

bei, sicherzustellen, dass die Gemeinden das entsprechende Material und Personal zur 

Verfügung stellen. 

 

Mit der Abbildung dieser Begrifflichkeiten muss auch eine inhaltlich über den Brand-

schutz hinausgehende Entwicklung des Gesetzes einhergehen, wie sie unter den Eck-

punkten zu 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 und 13 angerissen wird. 

 

 

2. Konkretisierung der Aufgaben des Landes 

 

Eine Aussage zur Unterstützung des Vorschlages kann erst bei Kenntnis der beabsich-

tigten Inhalte erfolgen. Festgestellt werden kann jedoch unabhängig davon, dass die 

derzeitige Normierung in § 3 FSHG NRW, die die Aufgaben die Landes nur skizzenhaft 

dahingehend beschreibt, dass das Land den Feuerschutz und die Hilfeleistung fördert 

(Abs. 1), das Institut der Feuerwehr (IdF NRW) als zentrale Ausbildungsstätte und als 

technische Einrichtung zur Verbesserung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung unter-

hält (Abs. 2) und die erforderlichen zentralen Maßnahmen trifft (Abs. 3) den Erforder-

nissen insbesondere des modernen Katastrophenschutzes (vgl. dazu unter A.1) nicht 

gerecht wird. Die Aufgaben des Landes sollten daher in Verfolgung der Grundlinie einer 

inhaltlich über den Brandschutz hinausgehenden Entwicklung des Gesetzes beschrieben 

werden, wie sie unter den Eckpunkten zu 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 und 13 angedeutet wird. 

 

Einhergehen muss damit in jedem Falle eine Stärkung der Ausbildungskapazitäten beim 

IdF NRW unter dessen Weiterentwicklung zu einem Institut für Feuer- und Katastro-

34/88



 - 3 - 

 

phenschutz Nordrhein-Westfalen (IFK NRW). Die durch Wegfall der Landeskatastro-

phenschutzschule in Wesel im Jahr 1990 entstandene Lücke in der systematischen Ka-

tastrophenschutzausbildung konnte durch das IdF NRW trotz der erfolgten – jedoch nur 

formellen – Überführung des Katastrophenschutzes in das FSHG NRW nicht geschlossen 

werden. 

 

 

3. Begrenzung der Einrichtung einer Berufsfeuerwehr auf kreisfreie Städte und Bestands-

schutz für bestehende Berufsfeuerwehren im kreisangehörigen Raum 

 

Der Vorschlag der Begrenzung der Einrichtung einer Berufsfeuerwehr auf kreisfreie 

Städte wird unterstützt: Die Einrichtung von Berufsfeuerwehren im kreisangehörigen 

Raum widerspricht dem erklärten Anliegen einer Stärkung der ehrenamtlichen Struktur 

freiwilliger Feuerwehren und lässt sich angesichts der enormen Belastung der Kommu-

nalhaushalte nicht vertreten. 

 

 

4. Eröffnung der Möglichkeit zur Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisbrandmeisters im 

Haupt- oder Ehrenamt; Befähigung zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst als 

Mindestvoraussetzung für die Ernennung zum Kreisbrandmeister 

 

Der Vorschlag, die Möglichkeit zu eröffnen, einen hauptberuflich in der Kreisverwaltung 

tätigen Bediensteten mit den Aufgaben eines Kreisbrandmeisters zu betrauen, wird un-

terstützt. Je nach Aufgabenumfang des Kreisbrandmeisters muss dieser dann nicht aus-

schließlich mit den Aufgaben des Kreisbrandmeisters befasst sein, sondern kann auch 

andere Aufgaben wahrnehmen, die im engen Zusammenhang mit der Tätigkeit des 

Kreisbrandmeisters stehen. Die Betrauung eines hauptberuflich tätigen Kreisbedienste-

ten mit den Aufgaben des Kreisbrandmeisters hätte dabei den anerkannten Vorteil, dass 

die Tätigkeit des Kreisbrandmeisters organisatorisch stärker in die Tätigkeit der Kreis-

verwaltung eingebunden wäre. Dies lässt eine engere Verzahnung der Wahrnehmung 

der Aufgaben eines Kreises im Bereich des Katastrophenschutzes, des Rettungsdienstes 

und des Brandschutzes mit den anderen Fachbereichen erwarten. Gerade angesichts 

der seit der letzten Überarbeitung des Gesetzes erforderlich gewordenen Steuerung 

durch den Landrat im Krisenstab nach dem Runderlass „Krisenmanagement durch Kri-

senstäbe bei den kreisfreien Städten, Kreisen und Bezirksregierungen bei Großschaden-

sereignissen (§ 1 Abs. 3 FSHG) im Lande Nordrhein-Westfalen“ vom 14.12.2004. 

Az. 72 – 52.03.04, die auf die vielfältigen anderen Bereiche der Kreisverwaltung – so 

etwa die untere Umweltschutzbehörde, die untere Bauaufsicht, die Kreispolizeibehörde, 

die Kreisordnungsbehörde etc. – einwirkt, stellt die Verstärkung der mit einer solchen 
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Professionalisierungsoption gegebenen Schwerpunktbildung einen verwaltungsorganisa-

torisch konsequenten Schritt dar. 

 

Was die erforderliche Qualifikation anbelangt, wird davon ausgegangen, dass sich die 

Mindestvoraussetzung der Befähigung zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst nur 

auf den hauptamtlichen Kreisbrandmeister bezieht. 

 

Zudem muss das Bestellungsverfahren sowohl für die Kreisbrandmeister als auch für die 

örtlichen Wehrführer neu geregelt werden: Da es sich bei dem Kreisbrandmeister – wie 

bei jedem anderen Beamten des Kreises – um einen Kreisbeamten mit entsprechenden 

beamtenrechtlichen Loyalitätsverpflichtungen gegenüber dem Landrat handelt, muss die 

Atypik korrigiert werden, die darin liegt, dass derzeit bei diesem Beamten – anders als 

nach § 42 lit. g i. V. m. § 49 Abs. 1 Satz 2 KrO NRW bei allen anderen – die Ernennung 

durch den Kreistag erfolgt. Dabei muss vorgesehen werden, dass in Änderung des jetzi-

gen § 34 Abs. 1 FSHG NRW nicht der Kreistag den Kreisbrandmeister auf alleinigen Vor-

schlag des Bezirksbrandmeisters ernennt, der vorher die Wehrführer im Kreis angehört 

hat, sondern dass die Ernennung durch den Hauptverwaltungsbeamten auf Grundlage 

eigenen Vorschlages nach Anhörung – so im Fall des Kreisbrandmeisters – der örtlichen 

Wehrführer und des Bezirksbrandmeisters erfolgt. Bei den örtlichen Wehrführern ist das 

Recht zur Ernennung entsprechend dem Bürgermeister zuzuerkennen. Dieses – dann 

reguläre – Verfahren lässt es den Hauptverwaltungsbeamten vor Ort unbenommen, ggf. 

zuvor Vorschläge der örtlichen Wehrführer etc. einzuholen und diese umzusetzen. Mit 

der erforderlichen Umstellung des Ernennungsverfahrens ginge folglich kein Zwang zur 

Änderung des bisherigen Verfahrens in der Praxis einher. Es wird jedoch der Grundsatz 

wiederhergestellt, dass der Hauptverwaltungsbeamte die ihm zugeordneten Beamten 

aussucht und ernennt. 

 

Im Fall der weitererfolgten ehrenamtlichen Bestellung eines Kreisbrandmeisters sollte 

begleitend vorgesehen werden, dass – für den Fall, dass dieser gleichzeitig hauptamtli-

cher Beamter einer Gemeinde ist – der Kreis mit der betroffenen Gemeinde eine ent-

sprechende Vereinbarung zur Entschädigung angesichts des mit dessen Pflichten aus 

der gleichzeitigen Funktion als Kreisbrandmeister einhergehenden Sach- und Zeitauf-

wandes schließen kann. 

 

 

5. Leitung der Freiwilligen Feuerwehr mit ständig besetzter Feuerwache durch den Leiter 

der Wache 

 

Ein Vorschlag in dieser Richtung würde unterstützt. 
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6. Einheitliche Regelung der Rechte und Pflichten für ehrenamtliche Angehörige der Feu-

erwehren sowie Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz 

 

Ein Vorschlag in dieser Richtung würde unterstützt. 

 

 

7. Aktualisierung der Regelungen über Werkfeuerwehren mit einer Regelung zur gemein-

samen Werkfeuerwehr für benachbarte Betriebe und in Industrieparks und der Forde-

rung der besonderen Sachkenntnis anstelle der Werkszugehörigkeit 

 

Ein Vorschlag zur Regelung der beschriebenen Punkte ist erforderlich, da es gilt, den 

veränderten Strukturen in den betroffenen Gefährdungszonen gerecht zu werden. Dabei 

tritt zunehmend eine Gruppe von Unternehmen verwandter Branchen an die Stelle der 

vormals einheitlich organisierten Großbetriebe, auf die das Konzept der Werkfeuerwehr 

ausgerichtet war. 

 

 

8. Präzisierung des Verfahrens zur Mitwirkung im Katastrophenschutz dahingehend, dass 

eine Bereitschaftserklärung bei fehlendem Bedarf zurückgewiesen werden darf und eine 

dem Umfang der Mitwirkung entsprechende Eignungsfeststellung erforderlich ist 

 

Ein Vorschlag in den beschriebenen Umrissen würde begrüßt, da es erforderlich ist, die 

in den letzten Jahren grundlegend reorganisierte und bundesweit vorbildliche Struktur 

der Einsatzeinheiten in Nordrhein-Westfalen wirtschaftlich kompakt und einsatzfähig zu 

halten. Gleichzeitig gilt es angesichts der erforderlichen Entscheidung zu Gestellung öf-

fentlicher Ressourcen, einen objektivierbaren Zugang zu dieser Struktur zu schaffen. 

 

 

9. Aufschaltung des Notrufes 112 auf die Kreisleitstellen 

 

Der Vorschlag, die Vorschrift § 21 Abs. 2 FSHG NRW dahingehend zu ändern, dass der 

Notruf 112 von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden auf die Kreisleitstelle 

aufzuschalten ist, wird nachdrücklich unterstützt: 

 

Bislang muss gemäß § 21 Abs. 2 FSHG NRW der Notruf 112 von Mittleren und Großen 

kreisangehörigen Städten nicht auf die Kreisleitstelle aufgeschaltet werden, wenn diese 

ständig besetzte Feuerwachen unterhalten und gleichzeitig die Aufgaben einer Ret-
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tungswache wahrnehmen. Diese „gespaltene Zuständigkeit“ geht zu Lasten einer mög-

lichst zeitnahen Hilfeleistung für die von einem Notfall betroffenen Bürgerinnen und 

Bürger. Die betreffenden Mittleren und Großen kreisangehörigen Städte müssen bei 

Eingang des Notrufs 112 nämlich zunächst klären, ob der Notruf einen Brand oder einen 

Rettungsdienstfall betrifft. Handelt es sich um einen Rettungsdienstfall, so haben sie 

den Notruf an die Kreisleitstelle weiterzuleiten, die wiederum in einem weiteren Ge-

spräch mit dem Hilfesuchenden klären muss, welche Hilfeleistungen wo erbracht werden 

müssen. Diese zeitliche Verzögerung geht zu Lasten einer effektiven und effizienten 

zeitnahen Hilfeleistung für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus 

führt die Aufspaltung in mehrere Aufgabenträger im kreisangehörigen Raum zu einer 

unwirtschaftlichen Wahrnehmung der Aufgaben der Leitstellen. Der Grad der Unwirt-

schaftlichkeit dieser überdehnt dezentralen Aufschaltung wird angesichts der Einführung 

des BOS-Digitalfunks und der damit einhergehenden technischen und personellen An-

forderungen noch deutlich zunehmen. Es ist daher sowohl im Sinne des Brandschutzes 

als auch der Kommunalfinanzen richtig, die Vorschrift des § 21 Abs. 2 Satz 2 FSHG 

NRW ersatzlos zu streichen. 

 

 

10. Neufassung der Regelungen zum Krisenmanagement entsprechend den Regelungen im 

Erlass vom 14.12.2004 

 

Der Runderlass „Krisenmanagement durch Krisenstäbe bei den kreisfreien Städten, 

Kreisen und Bezirksregierungen bei Großschadensereignissen (§ 1 Abs. 3 FSHG) im 

Lande Nordrhein-Westfalen“ vom 14.12.2004. Az. 72 – 52.03.04, regelt zukunftweisen-

de Strukturen, die entsprechend auch im Gesetz abzubilden sind. Ein Vorschlag in die-

ser Richtung würde daher unterstützt. Dabei sollten auch die Pflichten der kreisangehö-

rigen Gemeinden zur Gestellung von Personal und Material zu Durchführung der ent-

sprechenden Katastrophenschutzregelungen verrechtlicht werden. Dabei ist klarzustel-

len, dass die Unterstützung aller Ebenen untereinander – vertikal wie horizontal – im 

Rahmen der Amtshilfe erfolgt und damit auf die vorhandenen Möglichkeiten begrenzt 

ist. Für den Fall, dass dadurch neue Aufgaben vorgesehen werden, ist eine auskömmli-

che Finanzierung durch das Land sicherzustellen. 

 

 

11. Anpassung der Regelungen zur überörtlichen Hilfe unter Differenzierung zwischen 

überörtlicher, landesweiter und auswärtiger Hilfe sowie Einbindung der Konzepte für die 

landesweite Hilfe 
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Ein Vorschlag in der skizzierten Richtung würde unterstützt. Zugleich müssen die beste-

henden Krisenstabsverpflichtungen auf alle Einheiten heruntergebrochen werden, da ei-

ne wirksame Katastrophenschutzwahrnehmung durch die Kreise davon abhängig ist, 

dass entsprechende Korrespondenzstrukturen (Stäbe außergewöhnliche Ereignisse – 

SAE) auch auf Gemeindeebene existieren. Wichtig ist es hierbei, sicherzustellen, dass 

die Gemeinden das entsprechende Material und Personal zur Verfügung stellen. 

 

 

12. Einführung einer Kinderfeuerwehr 

 

Der Vorschlag der Einführung einer Kinderfeuerwehr betrifft keine Zuständigkeit der 

Kreise/Städteregion. 

 

 

13. Regelung der PASS NRW als redundante Auskunftsstelle des Landes 

 

Vorschlag in dieser Richtung wird unterstützt. Es sollte – damit die Festlegungen des im 

Jahr 2012 überarbeiteten Erlasses „Personenauskunftsstelle NRW (PASS NRW)“ vom 

29.03.2012, Az. 72-52.03.04, aufnehmend – in § 31 FSHG NRW festgelegt werden, 

dass das Land eine oder mehrere zentrale Auskunftsstellen (PASS Rheinland, PASS 

Westfalen) errichtet: 

 

Die Regelung des § 31 FSHG NRW sieht zurzeit vor, dass der Kreis oder die kreisfreie 

Stadt bei Bedarf eine Auskunftsstelle zu errichten hat. Sie hat die Aufgabe, Angehörigen 

oder sonstigen Berechtigten bei Schadensereignissen mitzuteilen, wie ihre Angehörigen 

von einem Schadensereignis betroffen sind und wo sie verblieben sind. Insbesondere 

bei größeren Schadensereignissen können Kreise und kreisfreie Städte diese Aufgabe 

nicht immer sachgerecht alleine wahrnehmen. Das Land sollte deshalb auch nach dem 

gesetz – wie bereits im PASS-Erlass vorgesehen – oberhalb der Kreise und kreisfreien 

Städte eine oder mehrere Auskunftsstellen (PASS Rheinland, PASS Westfalen) einrich-

ten, die insbesondere bei größeren Schadensereignissen diese Aufgaben wahrnehmen. 

Sie sollten auch unterstützend tätig werden, wenn die örtlichen Auskunftsstellen der 

Kreise und kreisfreien Städte überfordert sind (z.B. Auskünfte über die Betroffenheit 

von ausländischen Staatsangehörigen aus Ländern, in denen Sprachen gesprochen wer-

den, deren Beherrschung vom Personal einer örtlichen Auskunftsstelle nicht erwartet 

werden kann.). 
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Zugleich sollte die Möglichkeit einer Vernetzung der bei den Kreisen und kreisfreien 

Städten eingerichteten PASS oder des Zusammenschlusses verschiedener örtlicher 

PASS auf freiwilliger Basis vorgesehen werden. 

 

 

14. Verbesserung der Zusammenarbeit mit den medizinischen Einrichtungen und Berufen 

durch ihre Einbindung in die behördliche Gefahrenabwehrplanung 

 

Eine Positionierung zum Vorschlag kann erst erfolgen, wenn beabsichtigte Inhalte be-

kannt sind. 

 

 

15. Anpassung der Regelungen zur externen Notfallplanung an die Veränderungen durch die 

Seveso-III-Richtlinie 

 

Ein Vorschlag in dieser Richtung wird unterstützt, soweit er zur Umsetzung europäi-

schen Rechts erforderlich ist. 

 

 

16. Kostenerstattung auch bei grober Fahrlässigkeit, Fehlalarmen von Brandmeldeanlagen 

sowie bei Bränden in Gewerbe- und Industriebetrieben für aufgewendete Sonderlösch-

mittel sowie Löschwasserrückhaltung; Anpassung Kostenberechnung an die Regelungen 

des KAG 

 

Da insbesondere die Folgen der Bekämpfung von Bränden in Gewerbe- und Industriebe-

trieben solche sind, die regelmäßig in enger Verbindung mit dem grundsätzlichen Be-

triebsrisiko gefahrgeneigter Tätigkeiten stehen und daher in die Betreiberverantwort-

lichkeit fallen, wird Regelungsvorschlag dieses Inhalts unterstützt. Zumal die Anlagen-

betreiber regelhaft gegen entsprechende Folgen versichert sind, ist es geboten, in sol-

chen Fällen – parallel zum Verursacherprinzip – auch das Prinzip der Zweckveranlas-

sung greifen zu lassen. Die teilweise in mehreren Millionen Euro zu beziffernden Kosten 

der Löschwasserentsorgung und -aufbereitung nach Bränden in Spezialbetrieben dage-

gen – wie bei mangelnder Ermittlung oder Leistungsfähigkeit eines Drittverursachers 

oder bei endogenen Ursachen bislang üblich – den die Brandbekämpfung durchführen-

den Kommunen aufzubürden, ist nicht nur angesichts deren finanzieller Situation unan-

gemessen. 
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17. Euroumstellung der Bußgeldvorschriften mit Anpassung des Bußgeldrahmens auf 

€ 50.000,- 

 

Der Vorschlag wird unterstützt. 

 

 

18. Grundlegende Überarbeitung zum bereichsspezifischen Datenschutz unter Regelung der 

Datenaufzeichnung und Datenübermittlung in der Leitstelle und für die PASS, GSL.net 

und das IG NRW 

 

Ein Vorschlag in dieser Richtung wird unterstützt. 

 

 

B. Weiter erforderliche Inhalte der anstehenden Änderungen 

 

Zusätzlich halten wir die Berücksichtigung der folgenden weiteren Punkte im Rahmen der 

anstehenden Novellierung des FSHG NRW für erforderlich: 

 

 

1. Klarstellung inwieweit bei MANV-Ereignissen unterhalb des Großschadensereignisses 

Regelungen des FSHG NRW anwendbar sind 

 

In das FSHG NRW sollte eine Vorschrift aufgenommen werden, die klarstellt, inwieweit 

bei MANV-Ereignissen unterhalb des Großschadensereignisses Regelungen des 

FSHG NRW anwendbar sind, insbesondere inwieweit Einheiten des Katastrophenschut-

zes auch eingesetzt werden dürfen, wenn es sich „nur um eine örtliche Lage“ gem. § 1 

Abs. 1 FSHG NRW handelt: 

 

Die Formulierung in § 2 Abs. 1 des Referentenentwurfes der vorgesehenen Änderung 

des RettG NRW („ unter Berücksichtigung der im Gesetz über den Feuerschutz und die 

Hilfeleistung […] enthaltenen Regelungen“) kann nur klare Folgen zeitigen, wenn das 

FSHG NRW diese vorsieht. Hier gilt es, die Fragestellung zu beantworten, ob der öffent-

liche Rettungsdienst bei Massenanfällen von Verletzten oder Erkrankten den Vorschrif-

ten des FSHG NRW unterzuordnen bzw. darin zu integrieren ist oder ob der Rettungs-

dienst bei solchen Ereignissen neben dem FSHG NRW existiert und hierfür eigene Füh-

rungsstrukturen aufzubauen sind und auf Einheiten des Katastrophenschutzes zurück-

gegriffen werden kann. 
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2. Erweiterung der Möglichkeiten zur interkommunalen Zusammenarbeit 

 

Alle Aufgaben der Kreise, Städte und Gemeinden nach dem FSHG sollten auf der Basis 

eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit 

von Gemeinden und Kreisen für andere Gemeinden und Kreise wahrgenommen werden 

können. § 1 Abs. 7 FSHG NRW ist (klarstellend) entsprechend zu ändern: 

 

Bei den Aufgaben nach dem FSHG NRW handelt es sich um Pflichtaufgaben zur Erfül-

lung nach Weisung. Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, die im Rahmen des ge-

stuften Aufgabenmodells zwischen Kreisen sowie Mittleren und Großen kreisangehöri-

gen Städten vom Gesetzgeber „verteilt“ worden sind, konnten und können nach der 

Gemeindeordnung auf der Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages von Kreisen für 

Mittlere und/oder Große kreisangehörige Städte wahrgenommen werden (§ 4 Abs. 8 

Satz 1 lit. b GO NRW). 

 

Etwas anderes gilt dagegen bei Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, die nicht 

zum Aufgabenbestand des gestuften Aufgabenmodells gehören. Bei diesen gemäß § 3 

Abs. 2 GO NRW den Gemeinden auferlegten Aufgaben, ist gemäß § 3 Abs. 5 GO NRW 

nur eine interkommunale Zusammenarbeit auf der Basis eines öffentlich-rechtlichen 

Vertrages zwischen Gemeinden sowie zwischen Kreisen und kreisfreien Städten zuläs-

sig. Eine vertikale Aufgabenverschiebung in der Form, dass Gemeinden diese Aufgaben 

auf der Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung dem Kreis zur Erledigung über-

tragen, ist dagegen in § 3 Abs. 5 GO nicht vorgesehen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass 

zumindest die Regelungen der Gemeindeordnung keine gesetzliche Grundlage für öf-

fentlich-rechtliche Verträge enthalten, nach denen Kreise z. B. die Aufgaben der Brand-

schau für kreisangehörige Gemeinden wahrnehmen sollen. Dies wäre aber insbesondere 

bei kleineren Gemeinden sinnvoll, da diese nicht das notwendige fachlich spezialisierte 

Personal für Brandschauen besitzen. 

 

Ob § 1 Abs. 7 FSHG NRW eine Ermächtigungsgrundlage für eine solche aufgabenträger-

unabhängige Aufgabenverlagerung enthält, ist zweifelhaft. Bisher wurde die Auffassung 

vertreten, dass § 1 Abs. 7 FSHG NRW keine Ermächtigungsgrundlage dafür enthält, auf 

der Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages einem Aufgabenträger, der diese Aufga-

be selbst nicht auch originär hat, Aufgaben von Gemeinden zu übertragen. Gestützt 

wurde diese Auffassung durch die bis zur jüngsten Änderung der Gemeindeordnung gel-

tende Rechtslage, nach der generell keinerlei aufgabenträgerunabhängige Zusammen-

arbeit bei Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung zulässig war. Da die Aufgabe der 

Brandschau ausschließlich den Gemeinden zugeordnet ist und die Kreise keine originä-

ren Aufgabenträger sind, wäre danach ein entsprechender öffentlich-rechtlicher Vertrag 
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nicht zulässig. Im FSHG NRW sollte deshalb klargestellt werden, dass alle Aufgaben 

nach dem FSHG NRW im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit auf der Basis ei-

nes öffentlich-rechtlichen Vertrages wahrgenommen und auch vertikal „verschoben“ 

werden können. 

 

Alternativ sollten zumindest die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass kreis-

angehörige Gemeinden auf vertraglicher Basis die Aufgaben der Brandschau auf den 

Kreis übertragen können. Dies wäre z. B. möglich, wenn in § 6 Abs. 2 FSHG NRW hinter 

Satz 4 folgender neue Satz 5 eingefügt würde: 

 

„5Kreisangehörige Gemeinden können die Aufgabe der Brandschau durch öffentlich-

rechtliche Vereinbarung gemäß §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemein-

schaftsarbeit auf den Kreis übertragen.“ 

 
Der bisherige Satz 5 in § 6 Abs. 2 FSHG NRW würde dann Satz 6. 

 

 

3. Änderung des Personalstandards in § 5 FSHG NRW für die Wahrnehmung der Aufgaben 

in Brandschutzstellen 

 

Die Vorschrift des § 5 Satz 3 FSHG sollte mit dem Ziel geändert werden, dass die zur 

Durchführung der Aufgabe der Brandschutzdienststellen erforderlichen Tätigkeiten nicht 

nur Bediensteten mit einer Ausbildung für den gehobenen oder höheren feuerwehrtech-

nischen Dienst übertragen werden dürfen, sondern auch Bauingenieuren übertragen 

werden können, die durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen hierfür qualifiziert 

sind: 

 

Gemäß § 5 Satz 3 FSHG NRW sind die zur Durchführung der Aufgaben in Brandschutz-

dienststellen erforderlichen Tätigkeiten zwingend Bediensteten mit einer Ausbildung für 

den gehobenen oder höheren feuerwehrtechnischen Dienst zu übertragen. Es sollte die 

Möglichkeit eröffnet werden, diese Tätigkeiten auch Bauingenieuren zu übertragen, die 

durch Fortbildung entsprechende Qualifikationen im Brandschutz erworben haben. Da-

mit würde der Tatsache Rechnung getragen, dass die Aufgaben der Brandschutzdienst-

stellen in engem Zusammenhang mit der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften stehen. 

In Kreisen, aber auch in Städten du Gemeinden würde die vorgeschlagene Änderung 

des § 5 Satz 3 FSHG NRW eine größere personalwirtschaftliche Flexibilität ermöglichen, 

ohne dass die Qualität der Aufgabenwahrnehmung leiden müsste. 
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4. Erweiterung der Erstattungspflicht der Gemeinden gegenüber privaten Arbeitgebern für 

Arbeitsentgelte 

 

Die Norm des § 12 Abs. 2 FSHG NRW sollte mit dem Ziel geändert werden, dass priva-

ten Arbeitgebern zukünftig auf Antrag durch die Gemeinde die von diesen zu zahlenden 

Arbeitsentgelte und Dienstbezüge einschließlich aller Nebenleistungen und Zulagen 

während der Tätigkeit als ehrenamtlicher Angehöriger der Feuerwehr mit einem Zu-

schlag von 50 Prozent auf die tatsächlich gezahlten Entgelte erstattet werden: 

 

Die Regelung des § 12 Abs. 2 FSHG NRW sieht vor, dass privaten Arbeitgebern die Ver-

gütungen, die sie während des Einsatzes von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 

weiterzuzahlen haben, auf Antrag von den Gemeinden zu erstatten sind. Die Beschrän-

kung der Erstattungspflicht auf die einschließlich der Nebenleistungen (Sozialversiche-

rungsbeiträge) zu zahlenden Vergütungen gleicht die den privaten Arbeitgebern tat-

sächlich entstehenden Kosten nicht aus. Mit der Freistellung von Angehörigen der Feu-

erwehren gehen häufig zusätzliche Organisationskosten einher, um den Ausfall eines 

Arbeitnehmers im Betrieb kompensieren zu können. Nicht selten entstehen in diesem 

Zusammenhang dann z.B. für die Ersatzkraft zusätzliche Kosten (Überstundenzuschläge 

etc.). Auch weil die tatsächlich den privaten Arbeitgebern durch den Einsatz ehrenamtli-

cher Feuerwehrleute entstehenden Kosten nicht in vollem Umfang ausgeglichen werden, 

besteht zunehmend Zurückhaltung, Betriebsangehörige für die ehrenamtliche Feuer-

wehr freizustellen. Dies ist eine Ursache dafür, dass es immer schwieriger wird, Bürge-

rinnen und Bürger für die Tätigkeit in einer freiwilligen Feuerwehr zu gewinnen. Die 

Probleme für die privaten Unternehmen entstehen besonders bei nicht vorhersehbaren 

ungeplanten Einsätzen der Feuerwehr, weil sie sich hierauf organisatorisch nur schwer 

vorbereiten können. Bei vorhersehbaren Tätigkeiten für die Feuerwehr (z. B. Besuch 

von Fortbildungsveranstaltungen, die lange vorher feststehen) sind die Probleme dage-

gen geringer. 

 

Die Erstattungspflicht für fortgezahlte Vergütungen gegenüber privaten Arbeitgebern 

sollte deshalb den tatsächlichen Kosten angenähert werden. Um bürokratische und ver-

waltungsaufwendige Einzelermittlungen über den Umfang dieser zusätzlichen Kosten zu 

vermeiden, ist eine pauschale Regelung sinnvoll. Die zusätzlichen Kosten sollten pau-

schal durch einen 50-prozentigen Zuschlag auf die den privaten Arbeitgebern zu erstat-

tenden tatsächlich gezahlten Vergütungen einschließlich Nebenleistungen ausgeglichen 

werden. § 12 Abs. 2 FSHG NRW sollte entsprechend geändert werden. Dabei könnte es 

sinnvoll sein, eine zwingende Erstattungspflicht nur für unvorhersehbare Feuerweh-

reinsätze vorzusehen und die Zahlung des 50-prozentigen Zuschlags ansonsten in das 

Ermessen der Kommunen zu stellen. 
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Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anmerkungen und stehen Ihnen für Rückfragen 

gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Dr. Christian von Kraack  
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  10.02.2014

32 - Amt für Sicherheit u. Ordnung 

Sitzungsvorlage-Nr. 32/3152/XV/2014 
 
 
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- 
und Katastrophenschutz 

25.02.2014 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 
Zuschuss zum Erwerb der Fahrerlaubnis - Antrag der CDU- und FDP- 
Kreistagsfraktionen 
 
 
 
Anlagen: 

Antrag RFK 25022014 Zuschuss zum Erwerb der Fahrerlaubnis_1 

Ö  5
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CDU-Kreistagsfraktion � Münsterplatz 13a � 41460 Neuss 
Telefon: 02131/21007 � Telefax: 02131/21601 � E-Mail: cdu.kv.neuss@t-online.de � Internet: www.cdu-rheinkreisneuss.de 

FDP-Kreistagsfraktion � Hamtorwall 1a � 41460 Neuss 
Telefon: 02131/4037844 � Telefax: 02131/4037845 � E-Mail: info@fdp-rkn.de � Internet: www.fdp-rkn.de 

 

 
 

Fraktionen im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss 

 
 
An die Vorsitzende des Ausschusses für 
Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz  
im Rhein-Kreis Neuss 
Frau Ursel Meis 
Ständehaus  
Lindestraße 2 
41515 Grevenbroich 
 
 

11. Februar 2014 
 
 
Antrag der CDU- und der FDP-Kreistagsfraktion für die Sitzung des  
Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz am  
25. Februar 2014  
 
 
 
Zuschuss zum Erwerb der Fahrerlaubnis  
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Meis, 
 
wir bitten Sie, den nachfolgenden Antrag der CDU- und der FDP-Kreistagsfraktion 
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Rettungswesen, 
Feuer- und Katastrophenschutz zu setzen. 
 
 
Antrag: 
 
Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den im Katastrophenschutz und Rettungsdienst 
tätigen Hilfsorganisationen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
für ihre ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer einen Zuschuss zum Erwerb der 
Fahrerlaubnis (LKW-Klasse).  
Die Verwaltung wird beauftragt, mit den Hilfsorganisationen eine 
Rückzahlungsverpflichtung bei vorzeitiger Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
bzw. beim vorzeitigen Ausscheiden aus der Organisation zu vereinbaren.  

Ö  5
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CDU-Kreistagsfraktion � Münsterplatz 13a � 41460 Neuss 
Telefon: 02131/21007 � Telefax: 02131/21601 � E-Mail: cdu.kv.neuss@t-online.de � Internet: www.cdu-rheinkreisneuss.de 

FDP-Kreistagsfraktion � Hamtorwall 1a � 41460 Neuss 
Telefon: 02131/4037844 � Telefax: 02131/4037845 � E-Mail: info@fdp-rkn.de � Internet: www.fdp-rkn.de 

 
Begründung:  
 
Der Rhein Kreis Neuss schätzt es, wenn sich ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
nebenberuflich für das Führen von Einsatzfahrzeugen qualifizieren und dadurch dem 
Katastrophenschutz und Rettungswesen zur Verfügung stehen.  
Mit dem Zuschuss bzw. der Kostenübernahme für die Erlangung der Fahrerlaubnis 
für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte unterstützt der Rhein Kreis Neuss die 
Hilfsorganisationen bei ihrer Aufgabenerfüllung und in dem Bemühen, die 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an sich zu binden.  
Der Rhein Kreis Neuss bezuschusst den Erwerb der Fahrerlaubnis für die LKW 
Klasse in der Erwartung, dass der Einsatz der ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
dem Katastrophenschutz und Rettungsdienst zu Gute kommt. Diese 
Erwartungshaltung gebietet es, im Rahmen eines Vertrages den angefallenen 
Zuschuss ganz oder teilweise den Hilfsorganisation aufzuerlegen, wenn die 
Helferinnen und Helfer, deren Erwerb der Fahrerlaubnis bezuschusst wird, vor Ab-
lauf eines bestimmten Bindungszeitraums ausscheiden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Dieter W. Welsink              Rolf Kluthausen 
Vorsitzender der               stellv. Vorsitzender der 
CDU-Kreistagsfraktion            FDP-Kreistagsfraktion 
im Rhein-Kreis Neuss            im Rhein-Kreis Neuss 
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Tagesordnungspunkt: 
Antrag der CDU- und der FDP-Kreistagsfraktionen zum Thema 
Machbarkeitsstudie 
 
 
 
Anlagen: 

Antrag CDU und FDP Machbarkeitsstudie 
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Fraktionen im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss 

 
 
An die Vorsitzende des Ausschusses für 
Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz  
im Rhein-Kreis Neuss 
Frau Ursel Meis 
Ständehaus  
Lindestraße 2 
41515 Grevenbroich 
 
 

11. Februar 2014 
 
 
Antrag der CDU- und der FDP-Kreistagsfraktion für die Sitzung des  
Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz am  
25. Februar 2014  
 
 
 
Machbarkeitsstudie  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Meis, 
 
wir bitten Sie, den nachfolgenden Antrag der CDU- und der FDP-Kreistagsfraktion 
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Rettungswesen, 
Feuer- und Katastrophenschutz zu setzen. 
 
 
Antrag: 
 
Der Rhein Kreis Neuss gibt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, die die Frage zum 
Gegenstand hat, ob die Strukturen des ehrenamtlich betriebenen 
Katastrophenschutzes, Feuerschutzes und Rettungsdienstes mit Blick auf den 
demografischen Wandel und den Rückgang des Ehrenamtes noch zeitgemäß sind 
und Veränderungen notwendig machen.  
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Begründung:  
 
Mittel- bis langfristig könnten der demografische Wandel und der Rückgang der 
ehrenamtlichen Einsatzkräfte erhebliche Auswirkungen auf die Schlagkraft und 
Einsatzfähigkeit der Feuerwehren und Hilfsorganisationen haben. Vor diesem 
Hintergrund soll die Studie Aufklärung verschaffen, ob der Rhein-Kreis Neuss - 
wenngleich unzuständig - im Lichte der interkommunalen Zusammenarbeit und zur 
Unterstützung der Städte und Gemeinden ein zentrales Ausbidlungs-und 
Logistikzentrum einrichten sollte. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Dieter W. Welsink              Rolf Kluthausen 
Vorsitzender der               stellv. Vorsitzender der 
CDU-Kreistagsfraktion            FDP-Kreistagsfraktion 
im Rhein-Kreis Neuss            im Rhein-Kreis Neuss 
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Tagesordnungspunkt: 
Digitalfunk 
 

Sachverhalt: 

Der Rhein-Kreis Neuss bildet gemeinsam mit den Städten Düsseldorf und Mönchengladbach 
sowie den Kreisen Mettmann und Viersen den sogenannten Netzabschnitt 28.1 und somit die 
„Speerspitze“ im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr bei der Einführung des 
Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Nordrhein-
Westfalen. 
 
Zum Stand der Einführung des Digitalfunks für die nichtpolizeilichen BOS in Nordrhein-
Westfalen wird auf den als Anlage beigefügten 6. Sachstandsbericht des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) vom 05.12.2013 verwiesen. 
 
Die integrierte Leitstelle für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz des Kreises ist 
mit der erforderlichen Technik zum Betrieb des Digitalfunks ausgestattet; es fehlt noch die 
von Seiten des Landes herzustellende redundante Anbindung der Leitstelle an das Basisnetz. 
Wie dem 6. Sachstandsbericht des MIK NRW zu entnehmen ist, kann damit realistischer 
Weise nicht vor dem Jahr 2015 gerechnet werden. Die redundante Anbindung der Leitstelle 
an das Basisnetz ist zwingende Voraussetzung für den Beginn des operativ-taktischen 
Wirkbetriebes. 
 
Im Rahmen der Einführung des Digitalfunks hat der Kreis auch die sogenannte „Vorhaltende 
Stelle“ eingerichtet, deren Aufgabe es unter anderem ist, die von den Städten, Gemeinden 
und Hilfsorganisationen beschafften digitalen Endgeräte zu programmieren und zu warten, 
Sicherheitskarten, ohne die digitale Endgeräte nicht nutzbar sind, zu beschaffen und 
Ersatzkarten vorzuhalten, bei der Planung und Umsetzung des Einbaus digitaler Endgeräte in 
Einsatzfahrzeuge zu unterstützen sowie digitale Endgeräte für den Spitzenbedarf 
vorzuhalten.  
 
 
 
Anlagen: 
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Tagesordnungspunkt: 
Antrag der CDU- und der FDP-Kreistagsfraktion zum Thema Beschaffung 
digitaler Meldeempfänger 
 
 
 
Anlagen: 

Antrag RFK 25022014 Meldeempfänger_1 
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Fraktionen im Kreistag des Rhein-Kreises Neuss 

 
 
An die Vorsitzende des Ausschusses für 
Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz  
im Rhein-Kreis Neuss 
Frau Ursel Meis 
Ständehaus  
Lindestraße 2 
41515 Grevenbroich 
 
 

11. Februar 2014 
 
 
Antrag der CDU- und der FDP-Kreistagsfraktion für die Sitzung des  
Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz am  
25. Februar 2014  
 
 
Beschaffung digitaler Meldeempfänger  
 
 
Sehr geehrte Frau Meis, 
 
wir bitten Sie, den nachfolgenden Antrag der CDU- und der FDP-Kreistagsfraktion 
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Rettungswesen, 
Feuer- und Katastrophenschutz zu setzen. 
 
 
Antrag: 
 
Der Ausschuss für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz beschließt, die 
Einheiten der im Katastrophenschutz des Rhein Kreises Neuss tätigen 
Hilfsorganisationen mit digitalen Meldeempfängern auszurüsten. Zur Anschaffung 
dieser digitalen Meldeempfänger soll ein Zuschuss von 90.000 Euro, verteilt auf drei 
Jahre, gewährt werden.  
 
Die Funkmeldeempfänger sollen vom Rhein Kreis Neuss zentral beschafft und an die 
Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen ausgegeben werden.  
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Begründung:  
 
Mit dem digitalen Funknetz wurde ein neues Zeitalter in der Kommunikationstechnik 
der BOS eingeläutet. Der "Digitalfunk" löst den derzeitigen Analogfunk im Bereich der 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ab. Das 
Digitalfunknetz bringt im Gegensatz zum bisherigen analogen Funknetz eine Menge 
an Verbesserungen (Alarmierung mit Rückmeldemöglichkeit, 
Gruppenkommunikation, Zielrufe, Identifikation der Funkteilnehmer, 
Datenübertragungen, Prioritätsrufe u.v.m.). Die Endgeräte sind ablesbar und 
übermitteln u.a. Texte, wodurch zeitraubende Rückfragen entfallen.  
 
Die meisten der Analog-Funkgeräte sind veraltet und können z.T. auch nicht mehr 
repariert werden. Mit den Digitalfunkgeräten können die ehrenamtlich tätigen 
Helferinnen und Helfer bzw. die Einheiten zur Gefahrenabwehr noch effizienter 
alarmiert und eingesetzt werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Dieter W. Welsink              Rolf Kluthausen 
Vorsitzender der               stellv. Vorsitzender der 
CDU-Kreistagsfraktion            FDP-Kreistagsfraktion 
im Rhein-Kreis Neuss            im Rhein-Kreis Neuss 
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Tagesordnungspunkt: 
Krisenmanagement 
 

Sachverhalt: 

Im Vorgriff auf die zu erwartende Novellierung des Feuerschutzhilfeleistungsgesetzes NRW 
hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW mit Runderlass vom 04.10.2013 das 
Krisenmanagement durch Krisenstäbe im Lande Nordrhein-Westfalen bei Großschadens-
ereignissen, Krisen und Katastrophen geregelt (siehe Anlage). 
 
Die Vorgaben des Runderlasses wurden von der Kreisverwaltung umgesetzt. Die im 
Runderlass unter Ziffer 2.4 angesprochenen Stäbe für außergewöhnliche Ereignisse wurden 
nach Kenntnis der Verwaltung bisher nur in den Städten Dormagen und Meerbusch gebildet. 
 
 
 
Anlagen: 

ErläuterungKrisenmanagementAnlage 
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Tagesordnungspunkt: 
Einsatzleitwagen 2 
 

Sachverhalt: 

Für größere Einsatzlagen oder Großschadensereignisse hat der Kreis als Führungsinstrument 
für die Einsatzleitung einen ELW 2 vorzuhalten. In der Sitzung des Ausschusses am 
15.01.2013 hatte Herr Kreisbrandmeister Lange umfassend dargelegt, dass der im Jahr 2000 
beschaffte ELW 2 nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Eine Modernisierung des 
ELW 2 scheidet aus, da auf Grund seiner geringen Länge aus funktechnischer Sicht eine 
Umrüstung zum parallelen Betrieb von Analogfunk und Digitalfunk nicht möglich ist. 
 
Die Neubeschaffung eines ELW 2 ist unumgänglich. In den neu zu beschaffenden ELW 2 sind 
auch Räumlichkeiten für die Einsatzleitung des Kreises (mobile Führungsunterstützung) zu 
integrieren, so dass die in vorherigen Ausschusssitzungen angesprochene 
Containeranschaffung entfällt. Die Beschaffung des Fahrzeuges wurde europaweit 
ausgeschrieben. Haushaltsmittel stehen aus Einsparungen der Vorjahre zur Verfügung bzw. 
sind im Etatentwurf 2014 veranschlagt.  
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